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Zwischen Parlamenten und Gerichtsbehör-
den bestehen zahlreiche Berührungspunkte:
Parlamente nehmen die Wahl und Wieder-
wahl der Richterinnen und Richter vor, sie
üben die Aufsicht über die obersten Justiz-
behörden aus und sie legen über das Budget
die Mittel für die Ausstattung der Justiz
fest. Zunehmend wird das Verhältnis zwi-
schen Justiz und Parlament auch in der
Öffentlichkeit diskutiert; in letzter Zeit hat
vor allem die Frage zu reden gegeben, ob
die Bundesversammlung im Rahmen ihrer
Aufsichtskompetenz ungebührliches Verhal-
ten von Mitgliedern des Bundesgerichts
sanktionieren darf. Weniger spektakulär,
aber im demokratischen Verfassungsstaat
nicht minder bedeutsam sind die in der
aktuellen Ausgabe dieser Zeitschrift disku-
tierten Probleme der Richterwahlen durch
das Parlament.
In der Schweiz werden Richterinnen und
Richter in der Regel durch die Parlamente
gewählt. Nicht mehrheitsfähig ist die
Zuständigkeit von Exekutivbehörden – im
Bund ist die Kompetenz des Bundesrates für
die Wahl der Mitglieder von eidgenössischen
Rekurskommissionen blosses Intermezzo
geblieben, denn der Gesetzgeber hat es sich
anlässlich der Totalrevision der Bundes-
rechtspflege nicht nehmen lassen, auch die
Wahl der erstinstanzlichen Bundesrichter
dem Parlament zu übertragen. Richterwah-
len werden demnach in der Schweiz nicht
als Verwaltungsgeschäfte verstanden, son-
dern als Wahlakte, die dem Primat des Vol-
kes bzw. der Volksvertretung bei der Einset-
zung der obersten Staatsgewalten Ausdruck
verleihen und gleichzeitig die direkte demo-
kratische Legitimation der Amtsträger
bezwecken. Dass damit eine gewisse Politi-
sierung der Richterwahlen einhergeht, wel-
che die richterliche Unabhängigkeit relati-
viert, liegt auf der Hand. 

Ist dieser Zustand nun "Chance oder Risi-
ko?" (Alain Fischbacher). Die vorliegenden
Beiträge beleuchten die Problematik der
Richterwahlen durch das Parlament aus ver-
schiedenen Optiken. Während die Spannung
zwischen demokratischer Legitimation der
Richterschaft und der Gefahr ihrer parteipo-
litischen Instrumentalisierung zumindest
punktuell aufscheint, bleibt die Kritik mode-
rat: Überwiegend der Tenor, dass das
Schweizer System der Richterwahl durch
Parlamente "unter all den denkbaren unvoll-
kommenen Systemen wohl immer noch das
am wenigsten unvollkommene" (Hansjörg
Seiler) darstelle, und erkennbar das Bestre-
ben in Bund und Kantonen, Demokratieprin-
zip und richterliche Unabhängigkeit zu
einem möglichst schonenden Ausgleich zu
bringen, auch wenn die dazu gewählten
Mittel und Argumente teilweise diametral
auseinandergehen: Während der Kanton
Freiburg die Qualität der Justiz und die Ent-
politisierung des Wahlverfahrens durch
Schaffung eines ausserparlamentarischen
Wahlvorbereitungsorgans (Coseil de la magi-
strature) zu sichern versucht, wurde eben
dieses Vorgehen im Bund mit der Begrün-
dung verworfen, das Richterwahlverfahren
dürfe nicht entpolitisiert und die Auswahl
nicht in die Kompetenz eines ausserparla-
mentarischen Organs gelegt werden... 
Unbesehen dieser positiven Einschätzungen
zeigt die Wahlpraxis in Bund und Kantonen,
dass parlamentarische Auswahlverfahren
oftmals wenig transparent sind, so dass in
der Öffentlichkeit berechtigte Zweifel an der
Chancengleichheit der Kandidierenden und
an der Rationalität des Wahlvorgangs beste-
hen. Die Wahlverfahren und Auswahlkrite-
rien sind nur in Ansätzen formalisiert, und
frei werdende Richterstellen werden nicht
immer öffentlich ausgeschrieben; die Aus-
schreibung wäre aber ein Mittel, um die
Abhängigkeit der Wahlgremien von zufälli-

gen Kenntnissen und Empfehlungen zu
beseitigen und den Kreis der Interessierten
zu öffnen. Auch wenn hier schrittweise Ver-
besserungen eingeführt werden, bleibt doch
der Makel bestehen, dass parteilose Kandi-
daten auch bei hervorragender Qualifikation
im Abseits stehen. – Man ist jedenfalls auf
die vielversprechend begonnene Arbeit der
neuen Gerichtskommission des Bundes
gespannt; sie wird ihre Bewährungsprobe
mit den Wahlen ans neue Bundesverwal-
tungsgericht noch zu bestehen haben.
So oder anders ungelöst bleibt die Frage der
Wiederwahl: Kann die regelhaft erforderliche
Bestätigungswahl zu einem Referendum
über die Rechtsprechung werden, sind sach-
widrige Beeinflussungen nicht ausgeschlos-
sen. In einer rechtsstaatlichen Demokratie
müssen Richterinnen und Richter es sich
aber leisten können, auch unbequeme Ent-
scheidungen zu treffen, mit denen sie sich in
Widerspruch zu den Erwartungen jener Kräf-
te setzen, denen sie ihre Wahl verdanken.
Die Diskussion der parlamentarischen Wahl-
verfahren ist wichtig und notwendig; viel
wichtiger ist es aber, die Richterinnen und
Richter nach ihrer Wahl von jeglichen par-
teipolitischen Verpflichtungen und Erwar-
tungen frei zu stellen. Der Kanton Freiburg
weist hier den Weg: Er hat mit der Totalrevi-
sion seiner Verfassung die parlamentari-
schen Wahlkompetenzen ausgebaut, gleich-
zeitig aber das Wiederwahlerfordernis für
Richterinnen und Richter abgeschafft und
entsprechende Kompetenzen des Grossen
Rates beschnitten – wer zieht mit? 

Prof. Dr. Regina Kiener
Ordinaria für Staats- und
Verwaltungsrecht
Universität Bern
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1. Fragestellung

Gemäss Art. 168 Abs. 1 i.V.m. Art. 157 Abs.
1 lit. a BV1 obliegt der Vereinigten Bundes-
versammlung die Wahl der Richterinnen
und Richter des Bundesgerichts. National-
und Ständerat entscheiden gemeinsam
über die Besetzung des höchsten Gerichts
in der Schweiz. Die vorliegende Arbeit ver-
sucht, anhand des Beispiels der Bundes-
richterwahlen, die wichtigsten Vor- und
Nachteile bei Richterwahlen durch das Par-
lament zu beleuchten, ohne darauf im
Detail eingehen zu können. Der konkrete
Ablauf des Wahlverfahrens ist dabei nicht
Gegenstand dieser Abhandlung2. Die
getroffenen Aussagen orientieren sich zwar
an den Wahlen ans Bundesgericht, haben
aber auch allgemein Geltung bei Richter-
wahlen durch das Parlament.

2. Wahlkörperschaften bei Rich-
terwahlen in der Schweiz

Während in der Schweiz auf Bundesebene
die Richterwahlen durch das Parlament vor-
genommen werden, kennen die Kantone
eine grössere Bandbreite an Wahlorganen.
Neben dem Parlament als Wahlkörperschaft
ist auch die Volkswahl der Richterinnen
und Richter häufig anzutreffen. Letztere ist
insbesondere auf Gemeinde- und Bezirks-
ebene, wo noch am ehesten eine gewisse
Verbundenheit der Bevölkerung mit den zu
wählenden Personen für das Richteramt
besteht, vorherrschend. Demgegenüber
werden Richterstellen höherer Instanzen
hauptsächlich durch die Legislative
besetzt3.
Daneben wird auch vereinzelt die Richter-
bestellung durch Gerichte (Kooptation)
oder spezielle Richterwahlgremien prakti-
ziert4. Richterwahlen durch die Exekutive

sind dagegen in der Schweiz kaum anzu-
treffen, da dies weitgehend dem bei uns
vorherrschenden Demokratieverständnis
widerspricht5. Im Rahmen der Totalrevision
der Bundesrechtspflege wurde die Idee auf-
geworfen, die Wahlen ans Bundesstraf- und
Bundesverwaltungsgericht durch den
Bundesrat vornehmen zu lassen. Dieser
Vorschlag hatte jedoch in den parlamenta-
rischen Beratungen keine Chance und
wurde klar zugunsten eines Wahlrechts des
Parlaments verworfen6, insbesondere auf-
grund von Bedenken wegen der schwachen
demokratischen Legitimation solcher Rich-
ter.
Im Folgenden sollen die Stärken und
Schwächen des Parlaments als Wahlkörper-
schaft näher analysiert werden, genauer
die Vereinigte Bundesversammlung bezüg-
lich der Wahl der Richterinnen und Richter
ans Bundesgericht.

3. Das Parlament als Wahlorgan

3.1 Historischer Hintergrund
Im Rahmen der Beratungen über eine
Bundesverfassung bei der Gründung des
Bundesstaates im Jahre 1848 war unbe-
stritten, dass die Bundesrichter von der
Vereinigten Bundesversammlung gewählt
werden sollten7, da "[s]chweizerischen
Anschauungen und Gepflogenheiten ent-
sprechend (...) die Richter Wahlrichter"
sind8. Wie KONRAD ULRICH überzeugend
ausführt, hätte andererseits "die Wahl
durch die Exekutive die prinzipiell akzep-
tierte, wenn auch nur sehr unvollkommen
in der Verfassung verwirklichte Trennung
der Gewalten gerade in demjenigen Teil
eingeschränkt, wo historisch und praktisch
ihre grösste Bedeutung liegt, nämlich in
der Unabhängigkeit der Justiz von der
Regierung (...)."9

Da das Zweikammersystem in der Schweiz
von einer absoluten Gleichordnung der bei-
den Kammern ausgeht, war auch die
Betrauung einer einzigen Kammer mit dem
Wahlgeschäft nicht denkbar (im Gegensatz
zum amerikanischen Senat, dem ein leich-
tes Übergewicht in gewissen Bereichen
zukommt)10.
Auch die Volkswahl wurde diskutiert, doch
setzte sich die Überzeugung durch, dass
eine Behörde besser dazu geeignet sei, rein
nach sachlichen Kriterien die Kandidaten
auszuwählen als das Volk, bei welchem in
höherem Masse politische Gesichtspunkte
eine Rolle spielten11. Somit blieb als sinn-
volles Wahlorgan nur die Vereinigte
Bundesversammlung. Analoge Überlegun-
gen dürften auch andernorts den Ausschlag
gegeben haben, die Legislative als Wahlor-
gan für die Besetzung der Richterbank zu
bestimmen.

3.2 Grösse des Wahlkörpers und Konsequenzen
Die Vereinigte Bundesversammlung besteht
aus 246 Mitgliedern12. In einem solch gros-
sen Wahlgremium ist eine sachliche und
inhaltliche Auseinandersetzung mit einzel-
nen Bewerbungen für die Bundesrichteräm-
ter praktisch ausgeschlossen. Mit zuneh-
mender Grösse des Wahlorgans wird eine
unmittelbare Entscheidfindung in demsel-
ben allgemein immer schwieriger. Dies
trifft umso mehr für Personalfragen wie
Wahlen zu, bei denen sich die Wahlkörper-
schaft eigentlich ein Bild von den Kandi-
dierenden und deren Fähigkeiten machen
sollte.
Dies ist wohl einer der Gründe, weshalb auf
Bundesebene die eigentliche Auswahl der
Richterinnen und Richter in der Praxis
nicht primär durch das Wahlorgan selbst
erfolgt, sondern durch die in ihm vertrete-
nen politischen Parteien13. Eine solche
Entwicklung ist nicht unproblematisch,

Richterwahlen durch das Parlament: Chance oder
Risiko?
Alain Fischbacher, lic.iur., Doktorand und ehemaliger Assistent am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich*

* Ich danke Frau Dr. iur. COLETTE BRUNSCHWIG für die kritische Durchsicht dieser Arbeit und ihre wertvollen Anregungen.
1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Systematische Sammlung des Bundesrechts [SR] 101).
2 Vgl. für den Ablauf des Wahlverfahrens den Beitrag von KATRIN MARTI in dieser Ausgabe.
3 Vgl. dazu die Ausführungen bei SPÜHLER 29 f.; POLEDNA, § 23, Rz. 26; MATTER 91 ff.
4 SPÜHLER 30; KÄLIN 195; MATTER 92 f.
5 Einzig die derzeit noch bestehenden Eidgenössischen Rekurs- und Schiedskommissionen sowie ein Teil der Militärgerichte werden durch den Bundesrat besetzt; vgl. dazu KIENER 258; MATTER 50.
6 Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001, Bundesblatt (BBl) 2001, 4257 f.; Totalrevision der Bundesrechtspflege. Zusatzbericht der Kommission für

Rechtsfragen des Ständerates zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Justizkommission (JKG) vom 16. November 2001, BBl 2002, 1181 f.; Amtliches Bulletin (AB) 2001 Ständerat (S)
904 ff.; BUNDI 296 f.

7 REVISIONSKOMMISSION, Protokoll über die Verhandlungen der am 16. August 1847 durch die hohe eidgenössische Tagsatzung mit der Revision des Bundesvertrags vom 7. August 1815
beauftragten Kommission, Bern 1848, 138.

8 WEISS 375.
9 ULRICH 77.
10 ULRICH 78.
11 NÄGELI 44; ULRICH 78 f.
12 Art. 148 Abs. 2 i.V.m. Art. 149 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 BV.
13 HALLER, in: Kommentar aBV, Art. 107/108, Rz. 7.
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jedoch bei Wahlen durch die Legislative
häufig anzutreffen. Es bilden sich inoffi-
zielle Mechanismen und der eigentliche
Entscheid wird in vorgelagerten Gremien
getroffen. Informelle Arbeitsgruppen
befassen sich mit den Kandidatinnen und
Kandidaten und die politischen Parteien
werden zu Entscheidungsträgern für die
Nomination14. Dadurch verliert aber das
ganze Auswahlverfahren an Transparenz
und findet unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt15.
Aus Praktikabilitätsgründen müssen sicher-
lich bei grösseren Wahlgremien gewisse
Vorentscheide und Abklärungen in vorgela-
gerten Kommissionen getroffen werden,
doch ist gerade bei so wichtigen Geschäf-
ten wie der Wahl von Bundesrichtern dar-
auf zu achten, dass die Wahlkompetenz
nicht faktisch delegiert wird und noch eine
effektive Auswahl im Parlament erfolgen
kann. Auch sollten die Abläufe so transpa-
rent wie möglich sein, um in der Öffent-
lichkeit nicht den Eindruck zu erwecken,
dass unsachgemässe Kriterien über die
Besetzung der Richterbank entscheiden.
Ein erster Schritt in diese Richtung wurde
mit der Schaffung der Gerichtskommission,
einer parlamentarischen Kommission bei-
der Räte, getan, welche u.a. die Richter-
wahlen ans Bundesgericht vorzubereiten
hat16.
Ein spezielles Richterwahlgremium, rich-
terliche Behörden oder die Exekutive als
Wahlorgan würden diesbezüglich klare Vor-
teile aufweisen, da sie aufgrund ihrer Grös-
se in der Lage wären, die einzelnen Kandi-
daturen inhaltlich zu besprechen und
gestützt auf ihre Beratungen einen Ent-
scheid zu fällen. Demgegenüber würde eine
Volkswahl dieses Problem noch verschär-
fen. Damit ist jedoch noch nichts über die
sachliche Qualität dieser Prüfung oder die
Eignung zur Abklärung der fachlichen Kom-
petenz der Bewerber durch diese Gremien
gesagt. Darauf ist später einzugehen.

3.3 Stimmenmehrheit bei Richterwahlen
Bei den Richterwahlen ans Bundesgericht
sind nach Art. 159 Abs. 2 BV und Art. 130
ParlG diejenigen Personen gewählt, welche
die absolute Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten haben. Es
genügt also nicht eine relative Mehrheit,

jedoch ist auch kein besonderes Quorum
der Stimmen der Mitglieder der Bundesver-
sammlung notwendig, um gewählt zu wer-
den.
Es stellt sich die Frage, ob für die genü-
gende Unabhängigkeit und demokratische
Legitimation der Gewählten nicht eine
qualifizierte Mehrheit bei der Wahl verlangt
werden muss. Das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht hat sich mit dieser Frage
befasst und ist zum Schluss gekommen,
dass ein Erfordernis für eine qualifizierte
Mehrheit zwar wünschbar wäre, um die
Stellung der gewählten Richterinnen und
Richter zu stärken, aber rechtlich nicht
zwingend notwendig. Vielmehr sei die
Unabhängigkeit und Legitimation der
Gewählten auch durch eine einfache Mehr-
heit gewährleistet, da das Grundgesetz
keine anderslautenden zwingenden Vorga-
ben enthalte17. Dieser Argumentation kann
m.E. auch für die Schweiz zugestimmt wer-
den. Weder aus der Bundesverfassung
selbst noch aus dem Grundsatz der richter-
lichen Unabhängigkeit kann unmittelbar
eine Pflicht zur Statuierung einer qualifi-
zierten Mehrheit abgeleitet werden.
Je höher die Hürden für die Mehrheitsver-
hältnisse bei Richterwahlen sind, desto
schwieriger dürfte eine einvernehmliche
Wahl werden. Gewisse Mindestwerte sind
notwendig, um durch den Wahlakt auch
eine effektive demokratische Legitimation
der Gewählten zum Ausdruck bringen zu
können, doch wird dies m.E. mit der abso-
luten Mehrheit der (gültig) Stimmenden
erreicht. Auch ist die Gefahr einer einseiti-
gen Besetzung der Richterbank durch die
Mehrheitspartei in der Schweiz mit ihrer
Konkordanzdemokratie nicht so ausgeprägt
wie in einem rein parlamentarischen Regie-
rungssystem wie z.B. Deutschland. Daher
kann die heutige Regelung beibehalten
werden, eine Erhöhung der notwendigen
Stimmenzahl drängt sich nicht auf.

3.4 Rechtskraft des Wahlaktes
Der korrekte und faire Ablauf der Richter-
wahlen ans Bundesgericht ist von besonde-
rer Bedeutung. Die Vereinigte Bundesver-
sammlung steht in der Verantwortung, die
Entscheidfindung umsichtig und transpa-
rent zu vollziehen, da es gegen ihren Ent-
scheid keine Möglichkeit der juristischen

Anfechtung gibt. Der Wahlbeschluss ergeht
dabei in der Form eines einfachen Bundes-
beschlusses (Art. 163 Abs. 2 BV)18 und
erwächst unmittelbar in "formelle Rechts-
kraft"19.
Sowohl die Stimmrechtsbeschwerde
gemäss Art. 85 lit. a OG20 als auch die
staatsrechtliche Beschwerde gemäss Art.
84 Abs. 1 lit. a OG wegen Verletzung ver-
fassungsmässiger Rechte richten sich nur
gegen kantonale Entscheide. Dennoch lies-
sen es sich einige Parlamentarier nicht
nehmen, gegen die von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommenen Wah-
len ans Bundesgericht vom 1. Oktober
2003 Beschwerde zu führen. Das Bundes-
gericht ist auf diese aber mit äusserst
knapper Begründung nicht eingetreten,
jedoch nicht ohne im Urteil festzuhalten,
dass die Unzulässigkeit einer solchen
Beschwerde offensichtlich sei und den
Beschwerdeführern hätte bekannt sein
müssen21.

3.5 Vorgaben für das Parlament als Wahl-
organ
Gemäss Rechtsprechung ist auch die Art
der Ernennung ein Element, welches
bestimmt, ob eine Justizbehörde als unab-
hängiges und unparteiisches Gericht im
Sinne der Bundesverfassung und der Euro-
päischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
angesehen werden kann22. Die Ausgestal-
tung des Wahlverfahrens und das Verhalten
des Wahlorgans bei der Besetzung von
Richterämtern sind also zentrale Punkte,
die über die Unabhängigkeit und das Anse-
hen der gewählten Richterinnen und Rich-
ter entscheiden. Die Legislative hat sich
daher aller Handlungen zu enthalten, die
darauf abzielen, die richterliche Unabhän-
gigkeit (nArt. 191c BV) nachhaltig zu
beeinträchtigen. Diese abstrakten Forde-
rungen lassen sich aber nur schwer konkre-
tisieren. So muss m.E. anhand des gesam-
ten Wahlverfahrens und aufgrund aller
Umstände im Einzelfall beurteilt werden,
ob die für die Wahl ausschlaggebenden Kri-
terien sachgerecht sind und die richterliche
Unabhängigkeit nicht in schwerwiegender
Weise verletzen23.
Bei Richterwahlen, insbesondere auf
Bundesebene, müssen durch das Wahlver-

14 Vgl. für die Bundesrichterwahlen die Ausführungen bei EHRENZELLER, in: St. Galler Kommentar, Art. 168, Rz. 11.
15 Siehe dazu THÜR.
16 Art. 40a ParlG (Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 [Parlamentsgesetz; SR 171.10]); Näheres zur Gerichtskommission siehe hinten unter 7.1 sowie im Bei-

trag von KATRIN MARTI in dieser Ausgabe.
17 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 1 BvR 2470/94 vom 23.7.1998, Absatz-Nr. 33 ff.
18 SUTTER-SOMM, in: St. Galler Kommentar, Art. 163, Rz. 18.
19 Zum Begriff der formellen Rechtskraft vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, Rz. 867 ff.
20 Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 (Bundesrechtspflegegesetz; SR 173.110).
21 Bundesgerichtsentscheid (BGE) vom 6. November 2003, Urteil 1P.658/2003.
22 Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (SR 0.101); BGE 126 I 228 ff., 230 f.
23 In diesem Sinne auch KIENER 276 ff.
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fahren die demokratische Legitimation der
Richter, eine hohe fachliche Qualifikation,
der Ausschluss einseitiger Einflüsse bei der
Kandidatenauswahl sowie eine föderalisti-
sche Repräsentation sichergestellt wer-
den24. An diesen Kriterien, die teils in
einem Spannungsverhältnis zueinander
stehen, muss sich auch die Wahl der
Bundesrichter durch die Vereinigte Bundes-
versammlung messen lassen. Um so grösser
ist die Bedeutung dieser Punkte, wenn man
berücksichtigt, dass das Bundesgericht im
Rahmen seiner Kompetenzen Verfassungs-
rechtsprechung ausübt (Art. 189 BV) und
dadurch seine Entscheide auch gewisse
(gesellschafts-)politische Auswirkungen
zeitigen können25.
Durch die Mitwirkung des Ständerats bei
den Bundesrichterwahlen (Art. 168 Abs. 1
i.V.m. Art. 148 Abs. 2 BV) ist der Forderung
nach Berücksichtigung föderalistischer
Gesichtspunkte durch das Wahlorgan selbst
Rechnung getragen, da auch die Gliedstaa-
ten ihre Interessen unmittelbar einbringen
können. Zudem spielen bei der Kandidaten-
suche regionale und föderalistische Überle-
gungen und eine ausgewogene Vertretung
aller Landesteile am Bundesgericht eben-
falls eine wichtige Rolle26. Somit wird eine
angemessene föderalistische Repräsenta-
tion sowohl durch die Zusammensetzung
des Wahlorgans als auch durch die Wahl-
praxis gewährleistet.
Nachfolgend soll nun auf die übrigen drei
Kriterien bei Richterwahlen durch die
Legislative eingegangen werden. Dabei
wird auch eine Gegenüberstellung mit
anderen Wahlorganen vorgenommen um
aufzuzeigen, wo die Stärken und Schwä-
chen des Parlaments als Wahlkörperschaft
für die Besetzung von Gerichten liegen.

4. Demokratische Legitimation

Die Frage nach der Stellung der Richterin-
nen und Richter im Gefüge der Gewalten-
teilung ist von grosser Bedeutung. Diese
ist wesentlich von der Art und dem Verfah-
ren ihrer Auswahl abhängig. "Der Wahlakt
verschafft den Gewählten die notwendige
(...) demokratische Legitimation zur Ausü-
bung ihrer verfassungsmässigen Funktion
und zur Wahrnehmung der damit verbunde-
nen Kompetenzen."27

Die Wahl durch die Vereinigte Bundesver-
sammlung als unmittelbar vom Volk
gewählte Legislative vermittelt den Richte-
rinnen und Richtern eine sehr starke demo-
kratische Legitimation, da zwischen dem
Souverän und den Richtern nur die Volks-
vertretung steht, zu deren Aufgaben es
gemäss demokratischem Staatsverständnis
gerade gehört, die übrigen staatlichen
Machtträger auszuwählen. "Zur vollen Wir-
kung kommt dieser Vorteil der relativ star-
ken demokratischen Legitimation aber nur
dann, wenn die Richter aufgrund ihrer
fachlichen und persönlichen Fähigkeiten
von unabhängigen, nur ihrem eigenen
Gewissen verpflichteten Parlamentariern
gewählt werden."28

Eine höhere demokratische Legitimation
als durch die Parlamentswahl ist nur noch
möglich, wenn die Richterinnen und Rich-
ter unmittelbar vom Volk gewählt werden.
Dadurch wird die Macht ohne Zwischenstu-
fe direkt vom Souverän an die Justiz über-
tragen. Diese Aussage trifft jedoch nur
dann vollumfänglich zu, wenn die Wahlbe-
teiligung relativ gross ist. Bei Desinteresse
der Bevölkerung an Richterwahlen, die ins-
besondere in grösseren Gebieten anzutref-
fen ist infolge der fehlenden persönlichen
Beziehungen zu den Kandidaten, kann eine
geringe Wahlbeteiligung den Vorteil der
unmittelbaren Wahl faktisch in einen
Nachteil umwandeln, da die demokratische
Legitimation dadurch geschwächt wird29.
Daher ist m.E. die Volkswahl gerade für die
Besetzung des Bundesgerichts nicht geeig-
net.
Bei Wahlen durch die Exekutive, Gerichte
oder spezielle Richterwahlgremien wird die
Legitimationskette in der Regel durch eine
oder sogar mehrere Ebenen erweitert und
so die demokratische Legitimation des
Wahlaktes (teilweise erheblich)
geschwächt. Darunter kann der Rückhalt
richterlicher Entscheidungen mit politi-
schen Auswirkungen in der Bevölkerung
leiden30. Bei Richterwahlen durch die Exe-
kutive bestehen auch bezüglich der Gewal-
tenteilung Bedenken, wenn die richterliche
Instanz Akte der Verwaltung überprüfen
kann, wie dies beim Bundesgericht der Fall
ist. Die Wahl der Richterinnen und Richter
durch andere Gerichte "steht verfassungs-
politisch im Widerspruch zu den Prinzipien
der parlamentarischen Demokratie, welche

die Justiz nicht als Angelegenheit einer
Gewalt oder eines Standes, sondern des
gesamten Staatsvolks betrachtet."31 Bei
Richterwahlausschüssen, die hauptsäch-
lich mit Fachexperten besetzt sind, fehlt
sodann der repräsentative Charakter in
weitgehendem Masse32.

5. Überprüfung der fachlichen
Qualifikation

Eine sorgfältige (überparteiliche) Prüfung
der fachlichen Kompetenzen der Bewerber
für das Richteramt ist ebenfalls von grosser
Bedeutung, wenn die Wahlen ans Bundes-
gericht nicht zu reinen Parteiwahlen ver-
kommen, sondern an erster Stelle die fach-
lichen und persönlichen Qualitäten der
Kandidatinnen und Kandidaten stehen sol-
len33.
Unter den fachlichen Kompetenzen sind
die erlernten beruflichen und juristischen
Fähigkeiten und Kenntnisse sowie die
Erfahrung in deren Anwendung zu verste-
hen; diese stehen im Mittelpunkt. Bei den
persönlichen Qualifikationen sind insbe-
sondere soziale und (zwischen)menschli-
che Kompetenzen zu beachten, welche für
das Funktionieren des Richterkollegiums
und dadurch auch für den reibungslosen
Ablauf der Rechtspflege von Bedeutung
sind; sie werden gerade in der heutigen
Zeit immer wichtiger.
Da im Parlament normalerweise relativ
viele Personen über ein gewisses juristi-
sches Fachwissen verfügen, dürfte diese
Wahlkörperschaft grundsätzlich in der Lage
sein, auch die fachlichen und persönlichen
Qualitäten der Kandidatinnen und Kandida-
ten für das Richteramt zu beurteilen. In der
Praxis werden vielfach Kommissionen mit
diesen Abklärungen beauftragt, die sich
aufgrund ihrer geringeren Grösse besser
dafür eignen, so auch bei der Vereinigten
Bundesversammlung34. Die Frage der Taug-
lichkeit des Wahlgremiums zur Überprüfung
fachlicher und persönlicher Fähigkeiten der
Bewerber spricht folglich nicht zwingend
gegen die Legislative als Wahlorgan35.
Gänzlich ungeeignet erscheint das Volk als
Wahlkörperschaft im Hinblick auf die
Fähigkeit zur Überprüfung fachlicher Quali-
fikationen. Da in grösseren Gebieten einem
Grossteil der Bevölkerung die Bewerber

24 LAUFER 207.
25 HALLER, in: Kommentar aBV, Art. 106, Rz. 47.
26 MATTER 162 f.; HALLER, in: Kommentar aBV, Art. 107/108, Rz. 22.
27 EHRENZELLER, in: St. Galler Kommentar, Art. 168, Rz. 3.
28 MATTER 63; vgl. dazu auch die Ausführungen bei EICHENBERGER 222 f.; BÄCHINGER 70.
29 KIENER 256 f.; MATTER 52 ff.; BÄCHINGER 68 f.
30 MATTER 68, 74 f., 79; EICHENBERGER 220 ff., 225 f.
31 KIENER 260.
32 Siehe dazu die Ausführungen bei KIENER 258 ff.; BÄCHINGER 71 f.
33 EHRENZELLER, in: St. Galler Kommentar, Art. 168, Rz. 11.
34 Siehe dazu die Ausführungen zur Gerichtskommission hinten unter 7.1.
35 MATTER 64; KIENER 257; EICHENBERGER 223.
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nicht einmal persönlich bekannt sind, las-
sen sich fachliche, aber auch persönliche
Qualitäten durch den Souverän kaum quali-
fiziert beurteilen. Vielmehr dürften Popula-
rität und äusseres Erscheinungsbild der
Kandidatinnen und Kandidaten ausschlag-
gebende Kriterien zur Meinungsbildung
sein. Gerade bei der Besetzung von höhe-
ren Gerichten oder des Bundesgerichts
müssen aber fachliche Überlegungen im
Zentrum des Entscheidprozesses stehen,
damit Qualität und Ansehen des Gerichts
weiterhin auf einem hohen Niveau liegen.
Auch würden Wahlkämpfe um Richterstel-
len dem Ansehen des Gerichts schaden,
werden jene doch gerade mit der Beset-
zung politischer Ämter verbunden, so dass
das Vertrauen in die Unabhängigkeit der
Richter beeinträchtigt werden könnte36.
Die Exekutive ist aufgrund ihrer Grösse und
ihrer relativ autonomen Stellung grund-
sätzlich geeignet, die fachlichen und per-
sönlichen Fähigkeiten der Bewerberinnen
und Bewerber für ein Richteramt zu prüfen.
Darüber hinaus sind auch in ihr vielfach
Juristen anzutreffen; oft erfolgt die Abklä-
rung der fachlichen Eigenschaften unter
Beizug kompetenter Fachpersonen aus der
Verwaltung. Problempunkte sind die häufig
fehlende Transparenz des Verfahrens und
der Ausschluss der Öffentlichkeit bei den
Beratungen37.
Vom Gesichtspunkt der Beurteilung fach-
licher Kompetenzen sind sicherlich Gerich-
te oder mit Fachexperten besetzte Richter-
wahlausschüsse die besten Wahlorgane. Sie
bieten Gewähr, dass die persönlichen und
fachlichen Qualifikationen der zukünftigen
Richterinnen und Richter umfassend und
mit dem nötigen Sachverstand geprüft
werden. Durch ihre berufliche Tätigkeit
sind sie in den betreffenden Gesellschafts-
schichten angesiedelt und verfügen über
ein entsprechendes Beziehungsnetzwerk.
Ein Hauptproblem ist aber auch hier wieder
die mangelhafte Transparenz und der Aus-
schluss der Öffentlichkeit bei diesen Aus-
wahlverfahren38.

6. Parteipolitische Einflüsse

6.1 Allgemeines
Bei Richterwahlen spielen viele Faktoren
eine Rolle, darunter auch parteipolitische
Einflüsse. Dies ist nicht per se unzulässig,
"weil mit der Richterwahl, wie mit jeder
anderen Wahl staatlicher Organträger, poli-
tische Macht verteilt wird."39 Daher ist
auch eine gänzliche Entflechtung politi-
scher Einflüsse auf die Richterwahl nicht
möglich und nötig.
Es wäre folglich illusorisch zu glauben,
dass es unpolitische Wahlorgane gäbe. Bei
allen Wahlkörperschaften spielen politi-
sche Überlegungen eine Rolle, teils offen,
teils verdeckt40. Besonders stark sind par-
teipolitische Einflüsse bei der Volkswahl
von Richterinnen und Richtern, da die Kan-
didaten oft wenig bekannt sind und des-
halb die Parteien als Mittler auftreten bei
der Präsentation und "Vermarktung" der
Bewerber; dass diese v.a. eigene Mitglieder
oder ihnen nahestehende Personen portie-
ren, liegt auf der Hand41. Die Legislative
als reine Parteienvertretung wird ebenfalls
stark von politischen Überlegungen gelei-
tet, doch dürften sich dabei auch ver-
mittelnde Tendenzen oder fachliche
Gesichtspunkte teilweise durchsetzen kön-
nen und somit der Einfluss der Parteien
leicht geringer sein als bei den Volkswah-
len42. Bei der Exekutive, die meist eine
relativ überparteiliche Stellung einnimmt,
sind die Chancen zwar grösser, dass ver-
mehrt fachliche Qualifikationen den Aus-
schlag für die Wahl geben, doch ist die
Gefahr politischer Ämterbesetzung auch
hier nicht ausgeräumt43. Das Gleiche gilt
für Richterwahlausschüsse und Gerichte als
Wahlkörperschaften. Obwohl auf den
ersten Blick unpolitische Gremien, so spie-
len doch parteipolitische Rücksichtnah-
men, Abhängigkeiten oder Druck von
aussen bei der Besetzung der Richterbank
eine nicht zu unterschätzende Rolle44.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist m.E.
jedoch, dass parteipolitische Gesichts-
punkte nicht zum entscheidenden Wahlkri-
terium werden und auch neutrale Kandida-
ten durchaus intakte Chancen auf eine
Richterstelle haben. Eine Überbetonung
politischer Überlegungen und Abhängig-

keiten bei der Kandidatenauslese ist auf
alle Fälle zu vermeiden45.

6.2 Beispiele parteipolitischer Einflüsse auf
Richterwahlen
Parteipolitische Manöver waren bei der
Wahl und Wiederwahl von Bundesrichtern
in der Vergangenheit immer wieder anzu-
treffen. So wurde bei der letzten Wahl des
Bundesgerichtspräsidenten im Dezember
2004 der vorgeschlagene Bündner Bundes-
richter Giusep Nay nur mit einem relativ
schlechten Resultat gewählt. Grund dafür
war seine Mitwirkung bei den in der Öffent-
lichkeit nicht ganz unumstrittenen Ent-
scheiden zur willkürlichen und diskriminie-
renden Nichteinbürgerung46, was ihm
einen Denkzettel von Seiten des Parla-
ments einbrachte47.
Besonders gravierend war die 1990 erfolg-
te Abwahl von Bundesrichter Martin Schu-
barth, der bei den damaligen Bestäti-
gungswahlen des Bundesgerichts haupt-
sächlich aus parteipolitischen Erwägungen
nicht mehr gewählt wurde. Ein solches Vor-
gehen höhlt die richterliche Unabhängig-
keit aus und lässt Fragen über das Demo-
kratieverständnis aufkommen, wenn politi-
sche Taktik über zentrale rechtsstaatliche
Grundsätze gestellt wird. Die Vereinigte
Bundesversammlung "korrigierte" schliess-
lich diesen Entscheid, indem sie einige
Tage später bei den Ersatzwahlen für den
freigewordenen Richterposten Martin Schu-
barth erneut als Bundesrichter wählte48.
Dies vermag das Verhalten eines Teils des
Parlaments m.E. aber nicht zu entschuldi-
gen. Richterwahlen sollten nicht dazu
genutzt werden, politische Denkzettel zu
verteilen, sondern sich in erster Linie auf
sachliche, d.h. fachliche Überlegungen
abstützen.

6.3 Freiwilliger Parteienproporz
Auf Bundesebene erfolgt die eigentliche
Auswahl der Richterinnen und Richter nicht
durch das Wahlorgan, sondern in erster
Linie durch die politischen Parteien; dies
ist hauptsächlich eine Folge der dominan-
ten Stellung der politischen Parteien auf-
grund des freiwilligen Parteienproporzes.
Als Basis für den Verteilschlüssel bei Wah-
len in die Gerichte dient die Sitzverteilung
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36 KIENER 257, 278; MATTER 60; BÄCHINGER 69; EICHENBERGER 224 f.
37 EICHENBERGER 221 f.; MATTER 71 f.; KIENER 258 f.
38 MATTER 76, 81 f.; KIENER 259 ff.; BÄCHINGER 72.
39 MATTER 176; in diesem Sinne auch KIENER 262.
40 MATTER 176 f.; KIENER 262.
41 MATTER 53; EICHENBERGER 224; BÄCHINGER 69.
42 MATTER 65 f.; EICHENBERGER 222 f.
43 MATTER 69; BÄCHINGER 71; EICHENBERGER 222.
44 MATTER 75 f., 80 f.; EICHENBERGER 225 f.
45 KIENER 275 f.; MATTER 177 f.; BOSSHART 71 f.
46 BGE 129 I 217 ff. (Fall Emmen) und BGE 129 I 232 ff. (SVP Stadt Zürich).
47 Tages-Anzeiger vom 16. Dezember 2004, Nr. 294, 2.
48 Vgl. dazu Neue Zürcher Zeitung (NZZ) vom 6. Dezember 1990, Nr. 284, 21, vom 13. Dezember 1990, Nr. 290, 23; Tages-Anzeiger vom 6. Dezember 1990, Nr. 284, 1 und 7, vom 13. Dezem-

ber 1990, Nr. 290, 7; AB 1990 Nationalrat (N) 2520 ff.
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in der Bundesversammlung. Bei einer
Vakanz obliegt es dann in erster Linie der
Parlamentsfraktion der "anspruchsberech-
tigten" Partei, einen geeigneten Bewerber
zu präsentieren. In der Praxis haben dabei
erfreulicherweise parteiinterne Verdienste
bis anhin nur eine untergeordnete Rolle
gespielt49. Ähnliche Regelungen sind auch
auf kantonaler Ebene verbreitet. 
Bei der Berechnung des Anspruchs der
Anzahl Richtersitze ist aber nicht auf eine
starre und mathematisch genaue Abbil-
dung der Mehrheitsverhältnisse abzustel-
len. Es ist darauf zu achten, dass gesamt-
haft gesehen eine angemessene Vertretung
politischer Interessen vorliegt und die
betreffenden Parteien die demokratischen
Grundsätze des Staates anerkennen sowie
über eine gewisse Beständigkeit verfügen.
Daher werden Schwankungen in der pro-
zentualen Vertretung der Parteien in der
Regel nicht umgehend, sondern erst nach
einer gewissen Zeit, wenn diese ihren
Erfolg wiederholen und ihre Werte stabili-
sieren konnten, ausgeglichen. Auch ist aus
Gründen der richterlichen Unabhängigkeit
und der Kontinuität der Rechtsprechung
von einer Abwahl klar abzusehen und eine
Vakanz abzuwarten, um die Ansprüche auf-
grund des Parteienproporzes auszuglei-
chen50.
Die Berücksichtigung eines freiwilligen
Parteienproporzes bei der Zuweisung von
Besetzungsansprüchen an das Bundesge-
richt ist insofern gerechtfertigt, als dass
alle politischen Richtungen angemessen
am Gericht vertreten sein sollten, um auch
die gesellschaftliche Wirklichkeit und die
verschiedenen Anschauungen in der Bevöl-
kerung abzudecken; die Akzeptanz von
Urteilen und deren Legitimation in den
Augen der Bevölkerung ist bei einer Durch-
mischung der Richterbank mit politischen
und sozialen Grundhaltungen sicherlich
grösser, da sich ein Grossteil der Bevölke-
rungsschichten im Gericht vertreten
fühlt51. Dies erfordert, dass ein Mehrpar-
teiensystem besteht und der Parteienpro-
porz so umgesetzt wird, dass auch politi-
sche Minderheiten angemessen vertreten
sind. Ein systematischer Ausschluss kleine-
rer Parteien durch eine Mehrheit des Wahl-
organs und dadurch eine Monopolisierung
der Richterwahlen ist daher nicht zuläs-
sig52.
Probleme ergeben sich erst, wenn das Kri-
terium der Parteizugehörigkeit und des

Parteienproporzes von so grosser Bedeu-
tung wird bei der Kandidatenauswahl, dass
es neutralen Richterinnen und Richtern
oder Angehörigen einer kleineren politi-
schen Gruppierung eine erfolgreiche Wahl
verunmöglicht. Das Abstellen auf parteipo-
litische Gesichtspunkte darf m.E. die fach-
lichen und persönlichen Fähigkeiten und
Qualitäten der Kandidatinnen und Kandida-
ten nicht in den Hintergrund drängen53.
Parteienquoten erscheinen also dann
grundsätzlich als verfassungsmässig, wenn
in einem Mehrparteiensystem der Proporz
eingehalten wird und somit auch Minder-
heiten angemessen vertreten sind und
zudem parteilose Bewerber nicht von vorn-
herein ausgeschlossen werden. Dies erfor-
dert, dass die Parteimitgliedschaft nicht
einziges oder massgebendes Kriterium der
Richterauswahl ist, sondern an erster Stel-
le müssen die fachliche Qualifikation und
persönliche soziale Fähigkeiten der Kandi-
daten stehen. Daneben müssen auch wei-
tere Elemente wie Religion, Sprache, geo-
graphische Herkunft oder das Geschlecht
Berücksichtigung finden54. Nur dann ist es
gerechtfertigt, bei Richterwahlen einen
freiwilligen Parteienproporz einzuhalten.
Eine öffentliche Ausschreibung der Richter-
stellen, wie sie in Art. 40a Abs. 2 ParlG vor-
geschrieben ist, trägt diesen Überlegungen
Rechnung und öffnet das Richteramt ver-
mehrt auch für parteilose Kandidatinnen
und Kandidaten. Ziel sollte es sein, die
bestehenden parteipolitischen Einflüsse
noch weiter zurückzudrängen; dies könnte
durch den Einbezug vorbereitender Kom-
missionen geschehen, die fachliche Überle-
gungen bei der Kandidatenauswahl ver-
mehrt in den Vordergrund stellen55.

6.4 Anspruch auf proportionale Vertretung?
Im Gegensatz zum freiwilligen Parteienpro-
porz auf Bundesebene sieht die Luzerner
Staatsverfassung56 in § 96 u.a. bei den
Richterwahlen einen Anspruch von (Min-
derheits-)Parteien auf angemessene Rück-
sichtnahme bezüglich ihrer Vertretung vor.
Dabei handelt es sich gemäss bundesge-
richtlicher Rechtsprechung um einen ver-
fassungsmässigen Rechtsanspruch, der
mittels staatsrechtlicher Beschwerde
wegen Verletzung verfassungsmässiger
Rechte (Art. 84 Abs. 1 lit. a OG) vor
Bundesgericht geltend gemacht werden
kann. Damit wird aber kein Anspruch auf
exakte proportionale Vertretung aller poli-

tischer Gruppierungen in der Judikative
statuiert. Eine Verletzung dieser Bestim-
mung liegt vielmehr erst dann vor, "wenn
eine erhebliche Minderheit systematisch
und bei mehreren Gelegenheiten, bei
denen sie hätte berücksichtigt werden kön-
nen und wo sie sich mit einem geeigneten
Kandidaten um eine Vertretung bewarb,
übergangen wird (...)."57 Zudem spielen
auch weitere Überlegungen wie Fraktions-
stärke oder Dauer des Bestehens der Frak-
tion eine Rolle58. Dennoch stellt diese
Regelung einen gewichtigen Minderheiten-
schutz kleinerer Parteien dar.
Lässt sich der Sinn einer solchen Regelung
auf kantonaler Ebene für Richterämter
allenfalls noch diskutieren, so wäre die
Übernahme einer analogen Bestimmung
auf Bundesebene m.E. keinesfalls sinnvoll.
Vielmehr würde sie die bereits aufgrund des
freiwilligen Parteienproporzes vorherr-
schende Bedeutung der Parteizugehörig-
keit noch mehr in den Vordergrund stellen
und zu einer praktisch unausweichlichen
Wählbarkeitsvoraussetzung machen, so
dass sog. "neutrale" Kandidaten, die nicht
unmittelbar einer politischen Partei zuge-
ordnet werden können, dann wohl endgül-
tig keine Chance mehr auf ein Richteramt
hätten. Gerade beim höchsten Gericht der
Schweiz, bei dem eine Vertretung aller
politischer Anschauungen zwar durchaus
wünschbar und sinnvoll ist, sollte aber die
Parteizugehörigkeit nicht zu einer formel-
len Wählbarkeitsvoraussetzung erhoben
werden, die es praktisch verunmöglichen
würde, fachliche und persönliche Qualitä-
ten der Kandidierenden in den Vordergrund
zu stellen. Der Entscheid für oder gegen
einen Kandidaten für das Amt eines
Bundesrichters sollte nicht allein von sei-
ner Parteizugehörigkeit abhängig gemacht
werden. Daher ist vielmehr nach Lösungen
zu suchen, wie die parteipolitischen Ein-
flüsse bei der Besetzung der Richterbank
am Bundesgericht zurückgedrängt werden
können.

7. Kommissionen zur Wahl-
vorbereitung

7.1 Parlamentarische Gerichtskommission
der Bundesversammlung
Ein Lösungsansatz für die Zurückdrängung
sachfremder Einflüsse bei der Richterwahl
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49 HALLER, in: Kommentar aBV, Art. 107/108, Rz. 7, 24 ff.; MATTER 120 ff., 163 ff.; KIENER 269.
50 KIENER 273; MATTER 121.
51 MATTER 123 f.; KIENER 271 ff.
52 KIENER 272 f.
53 MATTER 124; KIENER 269 f.; BOSSHART 71 f.
54 KIENER 272, 275 f.; in diesem Sinne auch MATTER 177 f.
55 Vgl. dazu die Ausführungen bei KIENER 277; MATTER 178 f.; zu den Kommissionen vgl. hinten unter 7.
56 Staatsverfassung des Kantons Luzern vom 29. Januar 1875 (SRL 001).
57 BGE vom 14. Februar 1990, E. 4a (Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 92/1991, 264).
58 Vgl. dazu die Ausführungen im BGE vom 14. Februar 1990, ZBl 92/1991, 260 ff., bestätigt im BGE vom 24. November 1993 (Urteil 1P.237/1993), ZBl 95/1994, 366 ff.
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bietet die Gerichtskommission. Dieses im
Rahmen der Totalrevision der Bundes-
rechtspflege neu geschaffene offizielle Gre-
mium ersetzt das frühere, gemeinsame
interfraktionelle Richterwahlgremium59

und setzt sich aus Parlamentariern aller
Fraktionen zusammen (Art. 40a Abs. 5
ParlG). Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die
Vorbereitung der Wahl von Richterinnen
und Richtern der eidgenössischen Gerichte,
das Ausschreiben offener Richterstellen
sowie das Unterbreiten von Wahlvorschlä-
gen für die Besetzung des Bundesgerichts
und der übrigen eidgenössischen Gerichte
an die Vereinigte Bundesversammlung
(Art. 40a Abs. 1-3 ParlG). Es handelt sich
dabei um eine gemeinsame parlamentari-
sche Kommission von National- und Stän-
derat gemäss Art. 153 Abs. 2 BV60.
Die Bundeshausfraktionen werden i.d.R.
juristisch ausgebildete Parlamentarier in
die Kommission entsenden, so dass die
Gerichtskommission über genügend Sach-
kompetenz verfügt, um die fachlichen Qua-
lifikationen der jeweils vorgeschlagenen
Kandidatinnen und Kandidaten gründlich
beurteilen zu können. Auch ist aufgrund
der überblickbaren Grösse der Kommission
(17 Mitglieder61) eine intensive Diskussion
und genaue Evaluation der einzelnen
Bewerbungen möglich. Da der Wahlakt
weiterhin durch die Vereinigte Bundesver-
sammlung vorgenommen wird und somit
die Kommission nur vorbereitende Aufga-
ben wahrnimmt, erfolgt auch keine Beein-
trächtigung der demokratischen Legitima-
tion, zumal die Vereinigte Bundesversamm-
lung als Wahlorgan auch nicht an die Vor-
schläge der Gerichtskommission gebunden
ist62. Sachfremde Überlegungen, insbeson-
dere parteipolitische Einflüsse, dürften
durch dieses neue Verfahren zurückge-
drängt werden zugunsten fachlicher und
persönlicher Eignung der Kandidatinnen
und Kandidaten; dies dürfte die Qualität
der Selektion und Bewertung klar steigern
und ist der Transparenz des Auswahlverfah-
rens förderlich. Daher ist die Errichtung der
Gerichtskommission ein klarer Fortschritt
und zu begrüssen.
Dennoch besteht weiteres Optimierungspo-
tenzial: Nach wie vor sind nämlich einzig
Parlamentsmitglieder in dieser Kommission
vertreten, welche durch ihre Fraktionen
dorthin entsandt werden, so dass parteipo-

litische Aspekte des Auswahlverfahrens
weiterhin eine Rolle spielen dürften.

7.2 Nichtparlamentarische oder gemischte
Kommissionen zur Wahlvorbereitung
Die Problematik parteipolitischer Einflüsse
bei der Beurteilung von Kandidaten für das
Richteramt hätte nochmals deutlich ver-
mindert werden können, wenn man die
Wahlvorbereitungen anstelle einer parla-
mentarischen Kommission unabhängigen
Fachexperten oder zumindest einer
gemischten Kommission, in der auch Nicht-
parlamentarier Einsitz hätten, übertragen
hätte63. Dies hätte auch in den Augen der
Öffentlichkeit zu einer Entpolitisierung
und dem vermehrten Abstellen auf fachli-
che Kriterien bei der Richterauswahl bei-
tragen können.
Im Rahmen der Totalrevision der Bundes-
rechtspflege wurde von der Kommission für
Rechtsfragen des Ständerates die Errich-
tung einer externen Justizkommission vor-
geschlagen, der als parlamentarisches
Hilfsorgan auch die Vorbereitung der Wahl
und Wiederwahl der Bundesrichter und der
übrigen Richter der eidgenössischen
Gerichte oblegen hätte. Dieses hauptsäch-
lich aus nichtparlamentarischen Vertretern
der Rechtspflege bestehende Gremium
hätte Wahlvorschläge unterbreiten sollen;
durch dieses externe Organ hätte die Rich-
terauswahl noch stärker professionalisiert
und entpolitisiert werden können, so dass
v.a. fachliche Kriterien im Vordergrund
gestanden hätten, welche von sachkundi-
gen Experten geprüft worden wären64.
Dadurch wären auch die Chancen parteipo-
litisch neutraler Kandidaten erheblich
gestiegen. In den parlamentarischen Bera-
tungen fand dieses Modell jedoch bereits
im Ständerat keine Mehrheit. Als Grund
dafür wurde die Angst vor einer zu starken
Einschränkung der Wahlautonomie des Par-
laments und einem übermässigen Einfluss
dieses ausserparlamentarischen Gremiums
angeführt sowie der Umstand, dass es sich
bei Wahlgeschäften auch materiell um eine
nicht delegierbare Aufgabe des Parlaments
handle. Auch ein vom Ständerat entwickel-
ter Kompromissvorschlag, welcher neben
einer parlamentarischen Kommission einen
externen Expertenbeirat vorsah, der die
Kommission bei der Vorbereitung der Rich-
terwahlen durch seine fachliche Kompe-

tenz hätte unterstützen sollen, wurde im
Nationalrat abgelehnt, da man selbst hier
befürchtete, ein solcher Beirat könnte
durch die Verlagerung der Entscheidungs-
abläufe immer noch zu viel Einfluss auf die
Wahlvorschläge ausüben65.
Diese Argumente erscheinen mir nicht
stichhaltig; auch heute werden faktisch in
vielen Bereichen, gerade auch bei Wahlen,
die Entscheidungen in weitgehendem
Masse von vorberatenden Kommissionen
oder gar den Fraktionen getroffen. Damit
werden in gewissem Umfang Auswahlkom-
petenzen an andere (wenn auch parlamen-
tarische) Institutionen delegiert. Dies ist
nicht unbedingt zu beanstanden, entkräf-
tet aber das Argument der "Undelegierbar-
keit". Zudem hätte gemäss Vorschlag der
ständerätlichen Kommission für Rechtsfra-
gen die Justizkommission auch teilweise
aus Parlamentariern bestanden und wäre so
zumindest ein gemischtes Organ gewesen.
Eine Verminderung der Kompetenzen der
Bundesversammlung hätte schon dadurch
nicht bestanden, als dass die Wahlvor-
schläge der Justizkommission rechtlich
nicht bindend gewesen wären66. Zwar hätte
wohl das Parlament faktisch nur bei Vorlie-
gen zwingender Gründe und mit einer sorg-
fältigen und ausführlichen Begründung
von den Vorschlägen der Expertenkommis-
sion abweichen können, ohne in der
Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit zu ver-
lieren; dies stellt jedoch keine Einschrän-
kung der Wahlkompetenzen dar, sondern
verpflichtet die Politiker vielmehr, sich
ihrer Verantwortung bewusst zu werden
und ihr Wahlrecht sorgsam und mit
Bedacht auszuüben. Auch wäre kein Verlust
der demokratischen Legitimation bei der
Richterwahl auszumachen gewesen, da die
abschliessende Wahlkompetenz – wie bis
anhin – bei der Vereinigten Bundesver-
sammlung verlieben wäre.

8. Exkurs: Richterwahlen auf
Bundesebene in Deutschland

8.1 Wahlen der Richter ans Bundesverfas-
sungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht ist das
höchste Gericht der Bundesrepublik
Deutschland, welchem die Auslegung und
Wahrung der Verfassung übertragen wurde,
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59 Siehe dazu die Ausführungen bei EHRENZELLER, in: St. Galler Kommentar, Art. 168, Rz. 11.
60 Näheres zur Gerichtskommission siehe im Beitrag von KATRIN MARTI in dieser Ausgabe.
61 Art. 39 Abs. 4 ParlG; vgl. dazu die Auflistung der Kommissionsmitglieder auf der Homepage der Gerichtskommission: http://www.parlament.ch/homepage/ko-weitere-

kommissionen/kom_536.htm, besucht am 28.12.2004.
62 AB 2002 N 1218.
63 Vgl. dazu auch die Ausführungen von BUNDI 298.
64 Totalrevision der Bundesrechtspflege. Zusatzbericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Justizkommission (JKG) vom 16. Novem-

ber 2001, BBl 2002, 1181 ff.
65 Vgl. zur ganzen Diskussion AB 2001 S 904 ff.; AB 2002 S 196 ff., 1062 ff., 1249 f.; AB 2002 N 1217 ff., 2014 f.
66 Totalrevision der Bundesrechtspflege. Zusatzbericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Justizkommission (JKG) vom 16. Novem-

ber 2001, BBl 2002, 1188.



10 – Parlament, Parlement, Parlamento 1/05 – 8. Jahrgang, 8ème année, ottavo anno – März/Mars/Marzo

SCHWERPUNKT – LE THEME – IL TEMA

indem ihm alleine die Verfassungsrecht-
sprechung vorbehalten ist. Daher wird es
auch oft als "Hüter der Verfassung"
bezeichnet67. Die Mitglieder des Bundes-
verfassungsgerichts werden gemäss Art. 94
Abs. 1 Satz 2 GG68 vom Parlament gewählt,
und zwar jeweils zur Hälfte vom Deutschen
Bundestag (Volkskammer) und vom
Bundesrat (Länderkammer). D.h. beide
Kammern wählen für sich acht Richter, je
vier in jeden der beiden Senate des
Bundesverfassungsgerichts (§ 5 Abs. 1 Satz
1 BVerfGG)68.
Die Wahlverfahren in den beiden Bundesor-
ganen sind nicht gleich ausgestaltet. Wäh-
rend der Bundesrat die Richterinnen und
Richter des Bundesverfassungsgerichts
unmittelbar mit 2/3-Mehrheit der Stimmen
wählt (§ 7 BVerfGG), erfolgen Auswahl und
Wahlakt der Kandidaten im Bundestag
nicht durch das Plenum, sondern in indi-
rekter Wahl durch einen vom Bundestag
aus seinen Mitgliedern gewählten Wahlaus-
schuss. Dabei wird ebenfalls eine 2/3-
Mehrheit der Stimmen im Wahlausschuss
zur Richterwahl benötigt (§ 6 BVerfGG)70.

8.2 Bundesrichterwahlen
Die Richter an den obersten Gerichtshöfen
des Bundes (Bundesgerichtshof, Bundes-
verwaltungsgericht, Bundesfinanzhof,
Bundesarbeitsgericht und Bundessozialge-
richt) werden wiederum in einem gänzlich
anderen Verfahren gewählt. Der für das
betreffende Sachgebiet zuständige
Bundesminister entscheidet in Zusammen-
arbeit mit einem Richterwahlausschuss
über die Berufung der betreffenden Richte-
rinnen und Richter. Der Richterwahlaus-
schuss setzt sich dabei aus den für das
jeweilige Sachgebiet zuständigen Mini-
stern der Länder und einer gleichen Anzahl
von Mitgliedern zusammen, die vom
Bundestag gewählt werden (Art. 95 Abs. 1
und 2 GG).
Die Wahl erfolgt im Richterwahlausschuss
mit absoluter Mehrheit der Stimmenden (§
12 Abs. 1 RiWG71). Der zuständige Bundes-
minister hat dabei kein Stimmrecht, muss
aber einer getroffenen Wahl durch den
Richterwahlausschuss zustimmen; anson-
sten ist die Berufung nicht zustande
gekommen (§ 13 RiWG). Seine Zustimmung
ist dabei nicht an rechtliche Gesichtspunk-

te geknüpft. Daher ergibt sich ein fakti-
scher Zwang zur Einigung von Richterwahl-
ausschuss und zuständigem Bundesmini-
ster. Die vom Bundestag zu wählenden Mit-
glieder des Richterwahlausschusses müs-
sen nicht zwingend dem Parlament ange-
hören, es kann sich dabei durchaus auch
um externe Fachpersonen handeln72.

8.3 Würdigung der deutschen Verfahren
Die getrennten Wahlkompetenzen von
Bundestag und Bundesrat für die Beset-
zung des Bundesverfassungsgerichts haben
zur Folge, dass für die gleiche richterliche
Behörde unterschiedlich gewählte Richte-
rinnen und Richter existieren. Im Sinne der
Gleichrangigkeit aller Mitglieder des
Bundesverfassungsgerichts wäre es m.E. zu
begrüssen, wenn ein einheitliches Wahl-
verfahren für alle Mitglieder und somit eine
gleiche Legitimation vorherrschen würde.
In der Praxis hat sich dies bis jetzt meines
Wissens aber nicht negativ ausgewirkt,
weshalb kein dringender Handlungsbedarf
besteht.
Die Grösse der Wahlkörperschaften ist in
allen Fällen überschaubar, so dass eine
intensive Diskussion über die Kandidaten
durchaus möglich wäre. Im Bundesrat ist in
der Praxis eine vorberatende Kommission
mit den Wahlvorbereitungen betraut und es
finden auch Absprachen mit dem Wahlaus-
schuss des Bundestages statt, so dass im
Plenum nur noch der Wahlakt selbst vollzo-
gen wird73. Die Überprüfung fachlicher
Qualifikationen dürfte im Richterwahlaus-
schuss, dem auch externe Fachleute ange-
hören können, am grössten sein. Da die
Parteien aber auch in den Wahlausschuss
des Bundestages wohl hauptsächlich juri-
stisch qualifizierte Personen entsenden,
wird dort ein relativ grosses Mass an Pro-
fessionalität anzutreffen sein. Den födera-
listischen Interessen wird m.E. auch genü-
gend Rechnung getragen, da die Länder
sowohl bei der Wahl der Bundesverfas-
sungsrichter als auch der Bundesrichter an
die obersten Gerichtshöfe im Wahlgremium
vertreten sind. Im parlamentarischen
Regierungssystem ist der Schutz der Min-
derheiten, insbesondere der Opposition,
von besonderer Bedeutung. Daher ist das
Quorum von 2/3 bei Bundesverfassungs-
richterwahlen in beiden Wahlkörperschaf-
ten eine Notwendigkeit, welche die Par-

teien zu einer einvernehmlichen Regelung
zwingt und somit sicherstellt, dass ein
breiter Konsens über die Kandidaten erzielt
wird74. Dies fördert nicht zuletzt deren
Ansehen und Legitimation, aber auch
deren Abhängigkeit zu den politischen Par-
teien im Rahmen des Auswahlverfahrens.
Die Probleme liegen hauptsächlich beim
Einwirken sachfremder Einflüsse auf das
Auswahlverfahren und bei der demokrati-
schen Legitimation. Parteipolitische
Gesichtspunkte spielen bei der Kandidaten-
wahl eine entscheidende Rolle. Regie-
rungs- und Oppositionsparteien gestehen
sich gegenseitig eine proportionale Vertre-
tung in den entsprechenden Gremien zu
(sog. "Besetzungspräferenzen"). Für klei-
nere Parteien oder neutrale Kandidaten
besteht kaum eine Chance auf ein Rich-
teramt75, insbesondere bei der Mitwirkung
von Teilen der politischen Exekutive
(zuständiger Bundesminister) im Rahmen
des Wahlverfahrens im Richterwahlaus-
schuss. Eine ausgewogene Vertretung der
politischen Ansichten in den höchsten
Gerichten ist sicherlich zu begrüssen, doch
stehen sie m.E. zu sehr im Zentrum der
Überlegungen für die Kandidatenwahl.
Immerhin hat sich gezeigt, dass bei der
Amtsausübung die parteipolitische Aus-
richtung in den Hintergrund tritt76. Gemäss
GERD STURM soll "demokratische Legitima-
tion durch Bindung an politische Mehr-
heitsverhältnisse" vermittelt werden77.
Zwar vermitteln die bestehenden Wahlkör-
perschaften sicherlich eine für ein parla-
mentarisches Regierungssystem genügen-
de demokratische Legitimation für die
Richter78, indem sie sich auf die unmittel-
bare Volkswahl des Bundestages berufen
können. Doch liesse sich dies noch verstär-
ken, wenn die Wahlen unmittelbar von
Bundestag und Bundesrat gemeinsam vor-
genommen würden und ein Richterwahl-
ausschuss nur als vorbereitendes Gremium
die Kandidaturen prüfen würde. Denn auch
die vom Bundesrat gewählten Mitglieder
des Bundesverfassungsgerichts verfügen
nicht über eine unmittelbare demokrati-
sche Legitimation, da sich der Deutsche
Bundesrat aus den Länderregierungen
zusammensetzt (Art. 51 Abs. 1 GG) und
somit nicht direkt volksgewählt ist.

67 RINKEN, in: AK-GG, vor Art. 93, Rz. 72 ff., 80 ff.; BETHGE, in: Kommentar BVerfGG, § 1, Rz. 1 ff. sowie § 13, Rz. 13.
68 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] S. 1)
69 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951 i.d.F. der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473); KLEIN, in: Kommentar BVerfGG, § 5, Rz. 8 ff.; GECK 21 ff.
70 Vgl. zum Wahlverfahren auch die ausführlichen Erläuterungen bei GECK 23 ff.; KLEIN, in: Kommentar BVerfGG, §§ 6 und 7.
71 Richterwahlgesetz vom 25. August 1950 (BGBl. I S. 368).
72 DETTERBECK, in: Kommentar GG, Art. 95, Rz. 12 ff.; WASSERMANN, in: AK-GG, Art. 95, Rz. 22.
73 KLEIN, in: Kommentar BVerfGG, § 7, Rz. 3; GECK 25.
74 Vgl. dazu STURM, in: Kommentar GG, Art. 94, Rz. 4.
75 Siehe dazu die Kritik bei GECK 31 ff.; WASSERMANN, in: AK-GG, Art. 95, Rz. 23 ff.; LAUFER 207 ff.
76 SEUFFERT 451 f.
77 STURM, in: Kommentar GG, Art. 94, Rz. 2.
78 Vgl. dazu die Meinung von LAUFER 210 f., die m.E. etwas zu optimistisch ist.
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8.4 Gegenüberstellung mit dem schweizeri-
schen System auf Bundesebene
Die getrennte Wahl von Richtern durch die
Kammern des Parlaments (in verschiedenen
Wahlverfahren) würde die Gleichrangigkeit
der Stellung der Richterinnen und Richter
am Bundesgericht gefährden. Der einheitli-
che Wahlakt durch National- und Ständerat
erhöht vielmehr deren Legitimation und ist
beizubehalten.
Auch die Delegation der Wahlkompetenz an
einen Wahlausschuss des Parlaments würde
die demokratische Legitimation im Ver-
gleich zur heutigen Regelung in der
Schweiz vermindern und ist daher abzuleh-
nen, da eine weitere Ebene zwischen Wahl-
organ und Souverän eingesetzt würde.
Der Vorteil eines Richterwahlausschusses,
der auch mit externen Fachexperten
besetzt werden kann, ist nicht von der
Hand zu weisen. Insbesondere die Über-
prüfung fachlicher Qualitäten der Bewerber
und der kleine Personenkreis des Gremiums
ermöglichen eine gründliche und vertiefte
Befassung mit den Kandidatinnen und Kan-
didaten. Durch die Einsetzung als eigentli-
ches Wahlorgan verliert jedoch die Richter-
wahl klar an demokratischer Legitimation,
weshalb der Wahlakt auch aus diesen Grün-
den bei der Vereinigten Bundesversamm-
lung verbleiben sollte. Der Beizug als vor-
bereitende Kommission wäre jedoch sinn-
voll; dies würde auch ein Gleichgewicht
schaffen zwischen parteipolitischen Ein-
flüssen im Wahlorgan sowie der Einrei-
chung von Kandidatenvorschlägen durch
die Fraktionen einerseits und sachlichen
Überlegungen in der Kommission anderer-
seits, da die Entscheidkompetenz und
damit auch die parteipolitischen Einfluss-
möglichkeiten bei der politischen Behörde
verbleiben würden und somit für die Aus-
wahl vermehrt fachliche und persönliche
Qualitäten berücksichtigt werden könnten.

9. Zusammenfassende Würdigung

Durch die Einsetzung der Vereinigten
Bundesversammlung als Wahlorgan für die
Bundesrichter erfolgt eine gewisse Ver-
flechtung zwischen der Justiz und der
Legislative79. Diese Bindung bewirkt aber
auch eine starke demokratische Legitima-
tion der Richterinnen und Richter durch
den Wahlakt, da lediglich ein einziger Mitt-
ler die Richter vom Souverän trennt. Diese
starke demokratische Legitimation ist denn
auch der Hauptvorteil, den das Parlament
als Wahlorgan für sich verbuchen kann,
ohne diesbezüglich die Nachteile einer
Volkswahl in sich zu bergen. Eine genügen-

de demokratische Legitimation ist
besonders für die Akzeptanz staatsrecht-
licher Entscheide in der Bevölkerung von
grosser Bedeutung.
Bezüglich Grösse des Wahlkörpers und der
Eignung zur Überprüfung fachlicher Quali-
fikationen sind kleinere Gremien wie die
Exekutive, Gerichte oder Richterwahlaus-
schüsse sicherlich zu bevorzugen, doch
werden diese Qualitäten durch die geringe-
re demokratische Legitimation deutlich
aufgewogen, so dass insbesondere für die
Bestellung der Bundesrichter faktisch nur
die Vereinigte Bundesversammlung, also
das Parlament, in Frage kommt. Dabei
besteht aber ein gewisses Spannungsver-
hältnis zwischen demokratischer Legitima-
tion und parteipolitischer Neutralität.
Die grösste Gefahr liegt daher – in der
Schweiz wie auch im deutschen System –
bei der Berücksichtigung sachfremder Ein-
flüsse bei der Richterwahl durch die Legis-
lative. Die Beachtung parteipolitischer
Aspekte durch die Gewährung eines freiwil-
ligen Parteienproporzes sollte nur eine
untergeordnete Rolle spielen um sicherzu-
stellen, dass alle relevanten politischen
Ansichten auch im Gericht angemessen
vertreten sind. Darüber hinaus sollte die-
sem Punkt jedoch keine weitergehende,
entscheidende Bedeutung bei der Beset-
zung der Richterbank zukommen. Insbe-
sondere müssen auch parteilose Kandida-
ten faire Chancen auf ein Richteramt
haben. Das Parlament kann dann als opti-
males Wahlorgan für Richterwahlen ange-
sehen werden, wenn die politischen Par-
teien massvoll sind, d.h. sich eine gewisse
Zurückhaltung auferlegen, und auf Minder-
heiten gebührend Rücksicht genommen
wird80.
Bei der Besetzung der Richterbank müssen
durch das Wahlverfahren die demokratische
Legitimation der Richter, eine hohe fachli-
che Qualifikation, der Ausschluss einseiti-
ger Einflüsse bei der Kandidatenauswahl
sowie eine föderalistische Repräsentation
sichergestellt werden81. Im Vergleich mit
den übrigen Wahlorganen erfüllt das Parla-
ment diese Bedingungen gesamthaft gese-
hen am besten. Optimierungspotenzial
besteht hauptsächlich noch bei der Ver-
minderung parteipolitischer Einflüsse. Die
Einsetzung einer parlamentarischen
Gerichtskommission für die Wahlvorberei-
tungen und die Einreichung der Wahlvor-
schläge zuhanden der Vereinigten Bundes-
versammlung ist dabei ein erster Schritt in
die richtige Richtung.
Eine weitergehende Entflechtung würde die
(teilweise) Besetzung dieser Kommission
mit externen, neutralen Fachexperten mit

sich bringen, wie dies im Rahmen der
Totalrevision der Bundesrechtspflege mit
der Errichtung einer Justizkommission vor-
gesehen war. Diese Überlegungen sind
weiterzuverfolgen und deren Verwirkli-
chung in naher Zukunft anzustreben.
Hauptvorteil wäre eine (zumindest formal)
weitergehende Entpolitisierung der Rich-
terwahlen und eine erhöhte Professiona-
lität bei der Überprüfung fachlicher Quali-
fikationen der Bewerber; sie würde die
Richterwahlen durch das Parlament noch
transparenter werden lassen und das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in die Vereinigte
Bundesversammlung als Wahlorgan weiter
stärken.
Denn nur so können auch in Zukunft die
Chancen, die das Parlament als Wahlkör-
perschaft aufweist, sinnvoll genutzt und
die Risiken, die ihm als Wahlorgan imma-
nent sind, auf ein Minimum reduziert wer-
den.
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1. Ausgangslage und Kritik

Die oberinstanzlichen Gerichte werden in
der Schweiz im Bund und in der Mehrzahl
der Kantone durch das Parlament gewählt.
Dabei wird in der Regel ein freiwilliger Par-
teienproporz eingehalten. Dies führt zu
einem relativ starken Einfluss der politi-
schen Parteien auf die Wahl der Richter.
Zudem erfolgt die Wahl in der Regel nicht
auf Lebenszeit, sondern auf eine Amtsdau-
er. Es besteht kein Anspruch auf Wieder-
wahl. Das birgt die Möglichkeit, dass ein
Richter allenfalls auch aus politischen
Gründen nach Ablauf der Amtsdauer nicht
mehr gewählt wird.
All dies wird in der neueren Rechtslehre
teilweise kritisiert. Es führe dazu, dass die
Richter nicht nach fachlicher Befähigung,
sondern nach politischen Kriterien ausge-
wählt würden. Zudem seien die Richter
nicht unabhängig, weil sie sich jeweils
nach Ablauf der Amtsdauer der Wiederwahl
durch ein politisches Gremium stellen müs-
sen. Teilweise wird sogar die Auffassung
vertreten, die bestehende Praxis der Rich-
terwahlen sei verfassungswidrig1. 
Diese Kritik ist insoweit berechtigt, als
eine politische Wahl nicht automatisch
Gewähr dafür bietet, dass die Gerichtsmit-
glieder die notwendigen fachlichen Voraus-
setzungen erfüllen. Der Justiz ist nicht
gedient, wenn Richter nach politischen
anstatt nach fachlichen Überlegungen aus-
gewählt werden.
Die Kritik begeht aber einen Denkfehler,
wenn sie davon ausgeht, politische und
fachliche Kriterien würden sich gegenseitig
ausschliessen: Richter können fachlich gut
sein, auch wenn sie politisch gewählt wer-
den. Umgekehrt ist der Umstand, dass
Richter nicht politisch gewählt werden,
noch lange keine Garantie dafür, das sie
fachlich gut sind. Richtigerweise sind also
zwei Fragestellungen zu trennen:
1. Wie kann gewährleistet werden, dass

möglichst fähige Personen ins Rich-
teramt gelangen?

2. Ist es zulässig, dass bei der Wahl von
Richtern neben dem fachlichen Aspekt
auch politische Kriterien eine Bedeu-
tung haben? 

Gesetzgebung und Praxis im Bund und in
vielen Kantonen haben Instrumente ent-
wickelt, mit denen auch parlamentarische
Wahlgremien die fachliche Befähigung der
Gewählten überprüfen können: Wahlen
werden öffentlich ausgeschrieben, so dass
alle Interessierten die Möglichkeit haben,
sich zu bewerben. Kandidierende werden
von fraktionsübergreifenden Parlaments-
kommissionen oder teilweise auch von
externen Gremien auf ihre fachliche Eig-
nung hin überprüft2. Mit solchen Instru-
menten kann zwar nicht mit absoluter
Sicherheit, aber doch mit erheblicher
Wahrscheinlichkeit die fachliche Qualität
gewährleistet werden. Zugleich wird damit
der Spielraum für rein parteipolitisch moti-
vierte Störmanöver erheblich verringert.
Auf diese Weise können ohne weiteres die
Anliegen der demokratischen Legitimation
und der fachlichen Eignung kombiniert
werden.
Die Frage verbleibt, ob es legitim und sinn-
voll ist, dass neben der fachlichen Beur-
teilung auch der politische Aspekt eine
Rolle spielt. Damit ist das Thema der Unab-
hängigkeit der Justiz angesprochen.

2. Die Unabhängigkeit der Justiz
und die Politik

Richter sollen unabhängig sein. So will es
die Verfassung3. Hingegen beantwortet die
Verfassung nicht ausdrücklich die Frage:
Unabhängig von wem? Oder von was?
Es gibt Stimmen, welche behaupten, die
Justiz müsse generell von der Politik unab-
hängig sein. Das ist offensichtlich falsch:
Die Gerichte haben die Verfassung und die
Gesetze anzuwenden. Verfassung und
Gesetze werden von der Politik gemacht.
Demzufolge dürfen die Gerichte systemim-
manent gerade nicht unabhängig von der
Politik sein, sondern sie haben den zu
Recht gewordenen politischen Willen
durchzusetzen. Würde man die Unabhän-
gigkeit der Justiz als Unabhängigkeit von
der Politik verstehen, so wäre dies das Ende
des verfassungsrechtlich verankerten4

Legalitätsprinzips und das Ende des demo-
kratischen Rechtsstaates. Es ist deshalb
nicht nachvollziehbar, wenn behauptet

wird, staatstragende Richter seien eine
rechtsstaatliche Dysfunktion5: Zum demo-
kratischen Rechtsstaat in Widerspruch
stünde im Gegenteil eine Richterschaft, die
ihre Aufgabe nicht darin erblickt, die
demokratisch erlassenen Gesetze anzuwen-
den6.
Meistens wird denn auch eingeräumt, dass
in einem demokratischen Staat die Recht-
setzung demokratisch-politisch legitimiert
sein müsse. Hingegen wird postuliert, Auf-
gabe der Politik sei ausschliesslich, die
Gesetze zu erlassen; deren Anwendung
müsse dann frei von jeglichen politischen
Einflüssen sein. 
Dieses Postulat beruht auf Anschauungen,
die rechtstheoretisch seit langem widerlegt
sind, nämlich auf der Vorstellung, die
Rechtsetzung sei von der Rechtsanwen-
dung bzw. Rechtsprechung strikt getrennt.
In Wirklichkeit ist dieser Unterschied
bekanntlich fliessend: Der Prozess der
Rechtsetzung ist nicht abgeschlossen mit
dem Erlass eines Gesetzes. Die Gesetzge-
bung ist vielfach auslegungsbedürftig,
unklar, lückenhaft, konkretisierungsbe-
dürftig. Ein Bonmot aus dem kalten Krieg
sagt, dass ein Amerikaner lieber von einem
amerikanischen Richter nach russischen
Gesetzen als von einem russischen Richter
nach amerikanischen Gesetzen beurteilt
würde. Das enthält eine sehr wahre
Erkenntnis: Der Geist, mit dem ein Gesetz
angewendet wird, ist häufig für das kon-
krete Ergebnis wichtiger als der von den
gesetzgebenden Organen beschlossene
Gesetzestext.
Die so genannte Rechtsprechung ist viel-
fach in Wirklichkeit Rechtsetzung, nämlich
Setzung von Richterrecht. Das trifft insbe-
sondere zu für die Verfassungsrechtspre-
chung. Die Verfassung, namentlich die
Grundrechte und die grundlegenden Verfas-
sungsprinzipien, sind hochgradig unbe-
stimmt und stark konkretisierungsbedürf-
tig. Die Verfassungsrechtsprechung ist
daher in Wirklichkeit in einem weiten
Umfang Verfassungsrechtsetzung. Dies ist
umso bedeutsamer, als das Richter-Verfas-
sungsrecht – anders als das gewöhnliche
Richterrecht – nicht bloss lückenfüllend
und subsidiär zum Gesetzgeber ist, sondern
im Gegenteil beansprucht, Recht zu setzen,

Die Parlamente und die Wahl der Gerichte
Prof. Dr. Hansjörg Seiler, Ord. Professor für öffentliches Recht an der Universität Luzern, Verwaltungsrichter am Verwaltungsgericht des
Kantons Bern, Nebenamtlicher Bundesrichter 

1 Mark M. Livschitz, Die Richterwahl im Kanton Zürich, Zürich 2002, S. 256 ff., 289.
2 Vgl. im Bund Art. 40a des Parlamentsgesetzes vom 13.12.2002 (SR 171.10) und analoge kantonale Regelungen; näher Stefan Pöder, Richterwahlen, LeGes 2004 1 S. 217 ff., 220 ff. 
3 Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK.
4 Art. 5, 141, 163, 164 und 191 BV.
5 So Livschitz, a.a.O., S. 283 ff.
6 Richtig ist, dass die Justiz, namentlich die Verwaltungsjustiz, von der Verwaltung unabhängig sein muss, da sie zwischen Verwaltung und Bürger zu urteilen hat. Aber die Verwaltung ist

nicht dasselbe wie der Staat!
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das dem demokratisch erlassenen einfa-
chen Gesetzesrecht vorgeht.
Der demokratische Rechtsstaat geht davon
aus, dass die Rechtsetzung demokratisch,
d.h. politisch, legitimiert sein muss.
Soweit richterliche Tätigkeit rechtsetzend
ist, muss deshalb auch sie demokratisch,
d.h. politisch, legitimiert sein. Das Postu-
lat einer sterilen Trennung von Politik und
Justiz bedeutet nichts anderes als: Das
Richterrecht darf nicht demokratisch legiti-
miert sein. Dies steht in klarem Wider-
spruch zur Forderung nach demokratischer
Legitimation des Rechts. Um mit dieser
Forderung vereinbar zu sein, muss auch das
Richterrecht, das sich auf der Basis des
erlassenen Rechts entwickelt, vom glei-
chen Sinn und Geist getragen sein wie das
Recht des Gesetzgebers7. Es wäre sowohl
unter demokratischen als auch unter
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten illegi-
tim, wenn angestrebt würde, dass die
Gesetze gerade in einem entgegengesetz-
ten Sinn und Geist angewendet werden.
Weil die Gerichte nicht blosse Subsum-
tionsautomaten sind und die Bindung an
den Geist der Gesetze nicht durch Buchsta-
bengehorsam erreicht werden kann, ist
nicht nur die Frage politisch bedeutsam,
wer Recht erlässt, sondern ebenso die
Frage, wer Recht spricht. Darin liegt der
legitime Grund dafür, dass nach schwei-
zerischer Verfassungstradition die Richter
demokratisch/politisch legitimiert sein
müssen und durch politische Instanzen
(Volk oder Parlament) gewählt werden.
Dies dient dem Ziel, dass die Gesetze im
gleichen Sinn und Geist angewendet wer-
den, in dem sie erlassen worden sind. 

3. Parteienproporz als Garant der
richterlichen Unabhängigkeit

Das kann nun allerdings nicht bedeuten,
dass Richterrecht nach den gleichen Regeln
erlassen werden müsste wie Gesetzesrecht
und Gerichte gleich wie Parlamente
gewählt werden müssten. Die Justiz muss
politisch legitimiert sein, aber sie ist nicht
das Gleiche wie die Politik. Sie muss primär
nach anderen Regeln urteilen und funktio-
nieren wie die Politik. Sie muss insbeson-
dere die Regelhaftigkeit und Rechtmässig-
keit sicherstellen und darf sich nicht im
Einzelfall von politischen Rücksichten lei-
ten lassen. 
Deshalb muss insbesondere die Gefahr
einer politisch einseitigen Instrumentali-
sierung der Justiz vermieden werden. Diese
Gefahr besteht vor allem in Einparteiendik-

taturen: Wenn die eine und einzige Partei
das eigentliche Machtzentrum des Staates
ist, muss die Justiz von dieser Partei unab-
hängig sein. Dies erklärt auch, weshalb in
den ehemaligen Ostblockstaaten als Reak-
tion auf die Vereinnahmung der Justiz
durch die kommunistische Partei verständ-
licherweise eine strikte Entpolitisierung
der Justiz gefordert und auch weitgehend
durchgesetzt wurde.
Problematisch wäre es auch, wenn eine
politische Mehrheitsregierung oder eine
politische Partei, welche die absolute
Mehrheit in einem Parlament hat, alle
Richtersitze mit ideologisch gleichgesinn-
ten Personen besetzen würde8. In einem
funktionierenden Vielparteiensystem wie
dem schweizerischen wird aber gerade dies
durch den oft geschmähten Parteienpro-
porz verhindert: Dieser garantiert nämlich,
dass alle relevanten politischen Strömun-
gen in der Justiz vertreten sind. In einem
solchen System bietet die Wahl der Gerich-
te nach Parteienproporz durch die Parla-
mente Gewähr dafür, dass in der Justiz die
gleich grosse und repräsentative Mei-
nungsvielfalt besteht wie im Parlament und
in der gesamten Bevölkerung, wodurch
eine politische Einseitigkeit vermieden
wird. 
Dagegen wird häufig eingewendet, die
Richterwahl nach Parteienproporz verun-
mögliche eine Repräsentativität der
Gerichte, weil der grösste Teil der Bevölke-
rung keiner Partei angehöre und in den
Gerichten daher nicht vertreten sei. Dieses
Argument würde allerdings auch die Reprä-
sentativität von Parlamenten und Regie-
rungen und der Politik schlechthin in Frage
stellen. Es überzeugt nicht: Entscheidend
ist nicht, ob man formell einer Partei ange-
hört, sondern ob man sich grosso modo mit
einer der von den Parteien vertretenen
Richtungen einverstanden erklären kann.
Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass auch
im System der Parteienproporzwahl Perso-
nen auf Vorschlag einer Fraktion gewählt
werden, die nicht Mitglied der entspre-
chenden Partei sind9.
Die Parteienvielfalt relativiert auch sehr
stark die in der Rechtslehre z.T. vorge-
brachte Befürchtung, die Unabhängigkeit
der Gerichte werde durch das System der
Amtsdauer und die dadurch erforderliche
periodische Wiederwahl beeinträchtigt:
Keine Partei kann es sich leisten, aus rein
parteipolitischen Gründen Richter einer
anderen Partei anzugreifen, denn sie muss
damit rechnen, dass als Retourkutsche
auch ihre eigenen Richter angegriffen wer-
den. Ebenso wenig kann faktisch eine Par-

tei einen eigenen Richter, welcher ihr nicht
mehr genehm ist, abschiessen: Ein solcher
Versuch würde nämlich von den anderen
Parteien als Versuch einer Gängelung der
Gerichte interpretiert und würde mit hoher
Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass das
betreffende Gerichtsmitglied erst recht
wieder gewählt würde – mit der Folge eines
Gesichtsverlusts der betreffenden Partei.
Unter Berücksichtigung des realpolitisch
Möglichen können daher in unserem
System Nichtwiederwahlen faktisch nur
vorkommen, wenn ein breiter überpartei-
licher Konsens besteht. In solchen Fällen
ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass
das betreffende Gerichtsmitglied tatsäch-
lich begründeten Anlass für eine Nicht-
wiederwahl gegeben hat.
Eine politisch gewählte Justiz entspricht
vielleicht nicht einem theoretischen Ideal.
Wer sich im Einzelfall einem Richter gegen-
übersieht, welcher der gegnerischen politi-
schen Partei angehört, wird möglicher-
weise in seinem Vertrauen eingeschränkt
sein. Manchmal mag es auch wirklich poli-
tisch gefärbte Urteile geben. Aber ein
System sollte nie aufgrund von Einzelfällen
beurteilt werden, welche in keinem System
vollständig vermieden werden können.
Wichtig ist die gesamtheitliche Optik: Man
kann in unserem System jedenfalls nicht
behaupten, die Justiz als gesamtes sei
politisch einseitig, denn die verschiedenen
Einseitigkeiten halten sich die Waage. 

4. Alternativen zur Parlaments-
wahl?

Weitaus gefährlicher als eine politisch pro-
portionale Justiz wäre jedenfalls eine poli-
tisch einseitige Justiz. Und in dieser 
Hinsicht vermögen nun die denkbaren
Alternativen zur Parlamentswahl – nament-
lich die bisweilen vorgeschlagenen sog.
Fachgremien – in keiner Weise zu überzeu-
gen: In der Theorie tönt es zwar schön,
dass die Richter nach rein fachlichen Krite-
rien durch fachlich zusammengesetzte,
unpolitische Richterwahlgremien gewählt
werden sollen. Aber in der Praxis bietet
dies keine Gewähr dafür, dass nicht politi-
sche Gesichtspunkte hineinspielen. Als
Beispiel können manche Universitäten her-
angezogen werden: Theoretisch werden an
den Universitäten die Professoren allein
nach fachlichen Kriterien, völlig unbeein-
flusst von politischen Überlegungen
gewählt werden: In der Praxis sind Profes-
sorenwahlen oft alles andere als unpoli-
tisch: Es gibt ganze Fakultäten, an denen
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7 Art. 1 Abs. 2 und 3 ZGB.
8 Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Bern 2001, S. 258.
9 Das ist etwa bei den Wahlen ins Bundesstrafgericht vorgekommen. Auch ins bernische Verwaltungsgericht, in dem der Schreibende tätig ist, sind in den letzten Jahren mehrere parteilose

Mitglieder gewählt worden.
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ein ganz bestimmter weltanschaulich/poli-
tischer Geist herrscht. Gruppendruck und
die wohlige Gewissheit, im Besitz der
Wahrheit zu sein, schliessen aus, dass
Andersdenkende in solche Gremien aufge-
nommen werden. In den meisten so
genannten Fachgremien ist der Gruppen-
druck grösser und die Meinungsvielfalt
geringer als in Parlamenten. 
Das Postulat, die Wahl der Richter solle von
den politischen Behörden getrennt werden,
ist mit der Gefahr verbunden, dass auf eine
intransparente und demokratisch nicht
legitimierte Weise die Gerichte politisch
einseitig werden. Denn politische Einsei-
tigkeit fällt viel leichter, wenn man sie hin-
ter einer angeblich rein fachlichen Haltung
verstecken kann. Daher ist von zentraler
Bedeutung, dass in unserem System die
Parteizugehörigkeit der Richter transparent
ist. Gerade deshalb, weil man weiss, wel-
cher Partei ein Richter angehört, kann die-
ser es sich kaum leisten, einseitig nach
Parteistandpunkt zu urteilen.
Der Parteienproporz hat schliesslich einen
weiteren erheblichen Vorteil: Er schliesst
nämlich eine parteipolitische Instrumenta-
lisierung der Richterwahlen im Einzelfall
gerade aus: Weil man weiss, welcher Partei
ein Sitz "gehört", besteht kein Platz mehr
für parteipolitische Schiebereien; man
kann sich auf die Personen konzentrieren.
Dies gilt natürlich nur unter der Vorausset-
zung, dass der Parteienproporz eingehalten
wird: Wenn das Wahlgremium im Einzelfall
aus politischen Gründen vom Proporz
abweicht, dann verliert das System seine
innere Legitimität.

5. Folgerungen

Aus all diesen Gründen ist das schweizeri-
sche System der Richterwahl durch Parla-
mente nach Parteienproporz unter all den
denkbaren unvollkommenen Systemen
wohl immer noch das am wenigsten unvoll-
kommene, sofern die eingangs genannten
Instrumente eingesetzt werden, um neben
den politischen Kriterien die fachliche Eig-
nung der Kandidierenden sicherzustellen.
Unter der Voraussetzung, dass der Partei-
enproporz tatsächlich eingehalten wird, ist
dieses System wohl das beste Mittel, um
die staats- und rechtstheoretisch unab-
dingbare demokratische Legitimation der
Gerichte herzustellen und zugleich den
Meinungspluralismus zu gewährleisten und
eine politisch einseitige Instrumentalisie-
rung der Justiz zu verhindern.
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Entstehung und Entwicklung des Verfahrens der
Gerichtskommission der Vereinigten Bundes-
versammlung
Katrin Marti, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sekretariat der Gerichtskommission der Bundesversammlung

1. Einleitung

Die Gerichtskommission der Vereinigten
Bundesversammlung – die jüngste der
ständigen Kommissionen des Schweizer
Parlaments – wurde im Rahmen der Totalre-
vision der Bundesrechtspflege geschaffen.
Die ursprüngliche Botschaft des Bundesrats
vom 28. Februar 20011 sah kein derartiges
Organ vor. Die Idee einer Gerichtskommis-
sion ist erst im Lauf der Beratung des Ent-
wurfs des Strafgerichtsgesetzes2 vom Parla-
ment selber in die Diskussion eingebracht
worden. Der Anstoss dazu ging von der
Kommission für Rechtsfragen des Stände-
rats (RK-S) aus. Ihr erster Vorschlag zur
Schaffung einer neuen Kommission erfuhr
allerdings während der Beratung in den
Räten wesentliche Änderungen und die
Gerichtskommission in ihrer heutigen Aus-
gestaltung unterscheidet sich deutlich vom
ursprünglichen Konzept. 
Die Institutionalisierung einer Gerichts-
kommission sollte letztlich dazu dienen,
die Vorbereitung von Richterwahlen an die
eidgenössischen Gerichte professioneller
und transparenter zu gestalten. Bereits
während der Diskussion um die Gründung
der neuen Kommission wurde jedoch deut-
lich, dass die Frage, inwieweit eine Entpo-
litisierung der Wahlen überhaupt wün-
schenswert sei, bzw. welche Rolle den poli-
tischen Parteien im Prozess der Wahlvorbe-
reitung zukommen soll, sehr unterschied-
lich beurteilt wurde. Mit diesen Fragen
hatte sich nach ihrer Gründung auch die
Gerichtskommission selber auseinanderzu-
setzen. 

2. Von der Idee einer Justizkom-
mission zur Gerichtskommission

Die Botschaft des Bundesrats zur Totalrevi-
sion der Bundesrechtspflege sah vor, dass
das neu zu schaffende Bundesstrafgericht
15–35 und das Bundesverwaltungsgericht
50–70 Richterstellen umfassen sollte.

Wahlorgan dieser Richterinnen und Richter
sollte der Bundesrat sein. Begründet hat
dies der Bundesrat in erster Linie damit,
dass die Wahl und Wiederwahl einer derart
grossen Anzahl von Richterinnen und Rich-
tern für das Parlament zur Belastung wer-
den könnte.3 Der Vorschlag des Bundesra-
tes stiess in der Kommission für Rechtsfra-
gen des Ständerats auf Widerstand: Sie
beantragte ihrem Rat, dass die Richterin-
nen und Richter der beiden neuen erstins-
tanzlichen Gerichte genauso wie die Mit-
glieder des Bundesgerichts von der
Bundesversammlung gewählt werden soll-
ten. Um das Parlament bei dieser neuen
Aufgabe zu unterstützen, schlug sie die
Schaffung einer Justizkommission als
"intermediäres Gremium ergänzend zur
Bundesversammlung" vor4. Diese ausser-
parlamentarische Kommission, zusammen-
gesetzt aus Universitätsprofessoren,
Anwältinnen, Richtern des Bundes und je
einem Mitglied des National- und Stände-
rats, sollte die Richterstellen an eidgenös-
sischen Gerichten öffentlich ausschreiben,
Kandidatinnen und Kandidaten im Hinblick
auf ihre fachliche und persönliche Befähi-
gung beurteilen und einer ebenfalls neu zu
schaffenden parlamentarischen Kommis-
sion für die Vorbereitung von Richterwah-
len Wahlvorschläge unterbreiten.5 Die
Kompetenz der Justizkommission sollte
sich nicht nur auf die Mitarbeit bei der Vor-
bereitung von Wahlen an die erstinstanz-
lichen Gerichte beschränken, sondern sie
sollte auch an der Vorbereitung von Wahlen
an das Bundesgericht beteiligt sein. Die
Kommission für Rechtsfragen des Stände-
rats versprach sich von diesem Modell, mit
dem sie "auf Bundesebene Neuland
beschreiten"6 wollte, nicht nur eine Entla-
stung der Bundesversammlung, sondern
auch eine Professionalisierung des Voraus-
wahlverfahrens der Bewerberinnen und
Bewerber und nicht zuletzt eine Entpoliti-
sierung der Wahlen: "Die Mitwirkung bei
der Vorbereitung der Richterwahlen durch
die Justizkommission als Fachbehörde

führt zu einer stärkeren Gewichtung der
fachlichen Eignung. Parteiverdienste und
politische Überlegungen treten in den
Hintergrund. Das scheint auch für die ober-
sten Richter wünschenswert." Die öffentli-
che Ausschreibung der Stellen sollte die
Transparenz der Wahlvorbereitungen erhö-
hen und es ermöglichen, "dass sich auch
parteilose Persönlichkeiten bewerben kön-
nen."7 Weiter wird im Zusatzbericht der 
RK-S ausgeführt: "Die politischen Ansich-
ten der Kandidatinnen und Kandidaten
spielen insofern eine Rolle, als sie den
politischen Pluralismus wiederspiegeln sol-
len. Die Zugehörigkeit zu einer politischen
Partei soll weder rechtlich noch faktisch
eine Wählbarkeitsvoraussetzung bilden."8

Das Modell der Justizkommission stiess im
Ständerat auf keine Zustimmung. Er wies
den Gesetzesentwurf an die Kommission
zurück mit dem Auftrag, eine neue Vorlage
zu erarbeiten, welche statt der Schaffung
eines ausserparlamentarischen Experten-
gremiums eine reine parlamentarische
Kommission zur Vorbereitung von Richter-
wahlen ins Zentrum stellt, welche zu ihrer
Unterstützung ein Gremium von Fachleu-
ten beiziehen kann. Anlässlich der Debatte
im Ständerat wurden auch Bedenken
gegenüber einer allzu starken Entpolitisie-
rung der Richterwahlen, insbesondere der
Wahlen an das Bundesgericht, geäussert.
Bundesrichter seien "keine unpolitischen
Subsumtionsautomaten, sondern politisch
in höchstem Masse mitgestaltende Akteu-
re"9. Ihre Vorauswahl einem unpolitischen
und sich an rein fachlichen Gesichtspunk-
ten orientierenden Organ zu überlassen,
wäre deshalb ein Fehler. Um dem politi-
schen Aspekt der Wahlen gerecht zu wer-
den, wurden auch zwei verschiedene Wahl-
vorbereitungsprozesse für die erstinstanz-
lichen Gerichte und für das Bundesgericht
vorgeschlagen: Für die Wahlen an die unte-
ren Gerichte sei es zwar sinnvoll, dass eine
parlamentarische Kommission mit Unter-
stützung einer Justizkommission Wahlvor-
schläge unterbreite. Für die Wahlen an das

1 BBl 2001 4207ff.
2 Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht (SR 173.7)
3 Vgl. BBl 2001 4257f. – Gleichzeitig mit den Richterwahlen wurde auch die Oberaufsicht über die erstinstanzlichen Gerichte diskutiert. Diese Frage soll im Folgenden ausgeklammert wer-

den, weil sie nicht unmittelbar mit dem Thema der Richterwahlen verknüpft ist.
4 Zusatzbericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Justizkommission vom 16. November 2001; BBl 2002 1181 ff., hier S. 1182.
5 Die parlamentarische Kommission sollte anschliessend Wahlvorschläge zuhanden der Bundesversammlung formulieren. Dieser "Zwischenschritt" war vorgesehen, da nur parlamentarische

Organe formell berechtigt sind, der Vereinigten Bundesversammlung Wahlvorschläge zu unterbreiten. 
6 So Ständerat Hermann Bürgi als Berichterstatter der RK-S am 6. Dezember 2001, vgl. AB 2001 S 907.
7 Zusatzbericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 16. November 2001, BBl 2002 1184.
8 Ebd. S. 1188.
9 Votum von Ständerat Carlo Schmid, AB 2001 S 911.
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Bundesgericht sollte aber vom bisherigen
bewährten Vorgehen nicht abgewichen
werden und es sollte weiterhin allein den
Fraktionen obliegen, Personen für ein
Bundesrichteramt zu nominieren. Eine par-
lamentarische Richterwahlkommission, der
selber kein formelles Vorschlagrecht
zukommt, könnte die Vorschläge der Frak-
tionen vorprüfen und im Zweifelsfall die
Unterstützung eines Fachgremiums beizie-
hen. Eine öffentliche Ausschreibung von
Bundesrichterstellen wäre in diesem Fall
überflüssig, da sie nur pro forma erfolgen
würde.10

Auf Antrag der Kommission für Rechtsfra-
gen stimmte der Ständerat am 19. März
2002 der Gründung einer parlamentari-
schen Gerichtskommission für die Vorberei-
tung der Wahlen an alle eidgenössischen
Gerichte zu und beschloss gleichzeitig die
Schaffung eines beratenden Fachgremi-
ums, eines so genannten Beirats. Der Vor-
schlag, für die erstinstanzlichen Gerichte
und das Bundesgericht auf gesetzlicher
Ebene verschiedene Wahlvorbereitungsmo-
dalitäten einzuführen, wurde zwar nicht
weiterverfolgt, sollte sich aber in der Pra-
xis dennoch als einflussreich erweisen, wie
dies die ersten Erfahrungen der Gerichts-
kommission illustrieren.
Der Nationalrat stimmte am 17. September
2002 der Schaffung einer Gerichtskommis-
sion im Sinne des Ständerats zu, lehnte
jedoch den Beirat ab. Das Argument der
Professionalisierung und Entpolitisierung
der Wahlvorbereitungen vermochte den
Einwand, dem ausserparlamentarischen,
beratenden Expertengremium könnte
zuviel Macht zukommen, nicht zu entkräf-
ten. Es wurde befürchtet, die Gerichtskom-
mission könnte keine andere Wahl mehr
haben, als die Vorschläge des Beirats zu
übernehmen, was einer eigentlichen
"démission du politique" gleichkäme.11

Nach einem gescheiterten Vermittlungsver-
such – er bestand im Vorschlag, dass die
Bundesversammlung auf dem Verordnungs-
weg die Einsetzung eines Beirats bestim-
men kann – stimmte am 2. Dezember 2002
auch der Ständerat der vollständigen Strei-
chung des Beirats zu. Die gesetzliche
Grundlage der Gerichtskommission wurde
in Art. 54bis und 54ter des Geschäftsver-
kehrsgesetzes geregelt12 und die Kommis-
sion nahm im März 2003 ihre Arbeit auf.

3. Organisation und Zuständig-
keit der Gerichtskommission

Die Gerichtskommission besteht als Kom-
mission der Vereinigten Bundesversamm-
lung aus 12 Mitgliedern des Nationalrats
und 5 Mitgliedern des Ständerats (Art. 39
Abs. 4 ParlG), wobei jede Fraktion
Anspruch auf mindestens einen Sitz hat
(Art. 40a Abs. 5 ParlG). 
Vor der Gründung der Gerichtskommission
wurden die Wahlen an das Bundesgericht
von den Fraktionen der Bundesversamm-
lung und der "interfraktionelle Arbeits-
gruppe für die Vorbereitung von Richter-
wahlen" vorbereitet. Die Organisation und
Zuständigkeit dieser Arbeitsgruppe war
nicht gesetzlich geregelt. Sie setzte sich
aus je einem Vertreter der Fraktionen
zusammen und verstand ihre Aufgabe
darin, die fachliche Qualität der von den
Fraktionen vorgeschlagenen Kandidatinnen
und Kandidaten zu beurteilen und zwi-
schen den Parteien ein Proporzverständnis
zu finden. Die gesetzliche Grundlage der
Gerichtskommission sieht Aufgaben für sie
vor, die deutlich über die frühere Praxis der
interfraktionellen Arbeitsgruppe hinausge-
hen. So ist die Kommission durch Art. 40a
ParlG verpflichtet, alle frei werdenden
Richterstellen öffentlich auszuschreiben
(Abs. 2). Sie hat – dies im wesentlichen
Unterschied zur früheren Arbeitsgruppe –
ein formelles Vorschlagsrecht und unter-
breitet der Bundesversammlung Wahlvor-
schläge (Abs. 3). Zudem legt sie die Ein-
zelheiten der Arbeitsverhältnisse der Rich-
terinnen und Richter fest (Abs. 4).13

Über die Art und Weise, wie die Wahlvorbe-
reitungen zu erfolgen haben, sagt das
Gesetz nichts aus. Die Gerichtskommission
musste also mit den ersten Wahlvorberei-
tungen gleichzeitig ein eigenes Vorgehen
entwickeln. Dass sich das Vorgehen der
Kommission tatsächlich entwickelt hat,
verdeutlichen insbesondere die Vorberei-
tungen der ersten drei Ersatzwahlen an das
Bundesgericht. Ein Vergleich der drei Wahl-
vorbereitungen zeigt zugleich, wie sich das
Verständnis der Gerichtskommission von
ihrer Rolle im Prozess der Wahlvorbereitun-
gen verändert hat.

4. Zwei Gerichte – zwei Vorge-
hensweisen

In der Herbstsession 2003 stand neben den
Bundesstrafrichterwahlen die Wahl zweier
neuer Mitglieder des Bundesgerichts an.
Für die Kommission stand von Anfang an
fest, dass die Wahlvorbereitungen in
Zusammenarbeit mit den Fraktionen erfol-
gen sollten. Trotz ihrer rein parlamentari-
schen Zusammensetzung verstand und ver-
steht sich die Gerichtskommission in erster
Linie als fachlich orientiertes und nicht als
politisches Gremium. Weil die Kommission
die Wahlen an das Bundesgericht – wie dies
bereits während der Debatte im Ständerat
zum Ausdruck kam – in höherem Mass für
politisch geprägt betrachtete als die Wah-
len an das erstinstanzliche Bundesstrafge-
richt, legte sie sich für die Vorbereitung der
Bundesrichterwahlen eine weit grössere
Zurückhaltung auf. Bezüglich der Wahlen
an das Bundesstrafgericht war für die Kom-
mission hingegen zum Vornherein klar,
dass auch parteilich ungebundene Perso-
nen reelle Wahlchancen besitzen sollten.
Nach einer öffentlichen Stellenausschrei-
bung prüfte die Gerichtskommission alle 70
eingegangen Bewerbungsunterlagen und
führte darauf breit angelegte Anhörungen
von Kandidatinnen und Kandidaten durch.
Anschliessend empfahl sie den Fraktionen
der Bundesversammlung insgesamt 24 Per-
sonen namentlich zur Wahl. Darunter
befanden sich auch 6 Personen, die nicht
Mitglieder einer Partei waren, jedoch im
Gespräch mit der Gerichtskommission Sym-
pathien für die eine oder andere Partei
kundgetan hatten. Gleichzeitig schlug die
Kommission einen politischen Verteil-
schlüssel für die Vergabe der Richterstellen
am Strafgericht vor, der leicht von einem
strikten Parteienproporz abwich, aber bei
allen Fraktionen auf Zustimmung stiess.
Die Fraktionen hörten ihrerseits Kandida-
tinnen und Kandidaten an und erstatteten
der Kommission Rückmeldung: sie unter-
stützten ausschliesslich die Wahl von Per-
sonen, welche vorgängig von der Gerichts-
kommission als fachlich und persönlich
befähigt beurteilt worden waren und
schränkten dabei den Kreis der Bewerbe-
rinnen und Bewerber auf 11 Personen ein.
Diese 11 Personen, worunter sich wiederum
drei parteilose befanden, schlug die
Gerichtskommission anschliessend der
Bundesversammlung formell zur Wahl vor.
Sie wurden am 1. Oktober 2003 zu den
ersten Richterinnen und Richtern des
Bundesstrafgerichts gewählt.14

10 Vgl. dazu das Votum von Ständerat Bruno Frick, AB 2001 S 908f.
11 Vgl. das Votum von Nationalrat Jean-Paul Glasson als Berichterstatter der RK-N, AB 2002 N 1220.
12 Die beiden Artikel traten am 1. August 2003 in Kraft. Das Geschäftsverkehrsgesetz wurde am 1. Dezember 2003 vom Par-

lamentsgesetz (SR 171.10) abgelöst. Art. 54bis und 54ter GVG entsprechen dem heute gültigen Art. 40a ParlG. 
13 Es sind dies: Beginn des Arbeitsverhältnisses, Beschäftigungsgrad, Anfangslohn und berufliche Vorsorge (vgl. Art. 2 Abs.

2 Richterverordnung, SR 173.711.2). Diese Bestimmung kommt derzeit erst für die Mitglieder des Bundesstrafgerichts zum
Tragen, sie wird aber in Zukunft auch auf die Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichts Anwendung finden. Besoldung
und berufliche Vorsorge der Mitglieder des Bundesgerichts werden durch die Verordnung der Bundesversammlung über
Besoldung und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen vom 6. Oktober 1989 (SR 172.121.1) abschliessend geregelt.

14 Im Juni 2004 hat die Kommission einen detaillierten Bericht zu den Vorbereitungen der Wahlen an das Bundesstrafgericht
verfasst, der im Internet unter http://www.parlament.ch/ed-pa-gk-vorbereitung-wahlen-bundesstrafgericht.pdf zugäng-
lich ist. 
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Ein ganz anderes Vorgehen wählte die
Kommission für die gleichentags stattfin-
denden Ersatzwahlen an das Bundesge-
richt. Sie schrieb die frei werdenden Stellen
zwar öffentlich aus, verzichtete aber
bewusst auf einen eigenen Wahlvorschlag
und beschränkte sich darauf, die von den
Fraktionen vorgeschlagenen Kandidaten
kurz vor der Wahl zu einer Anhörung einzu-
laden. Gegenüber der Bundesversammlung
gab sie eine "förmliche Feststellung" ab,
dass der Wahl dieser vorgeschlagenen Per-
sonen aus fachlicher und persönlicher Hin-
sicht nichts im Wege stehe. Sie begründete
ihr Vorgehen wie folgt: "Wir stellen fest,
dass bei den Wahlen in die obersten
Gerichte die politische Komponente eine
wesentliche Rolle spielt. Nebst den fach-
lichen und persönlichen Eigenschaften ist
also primär zu klären, wie das Bundesge-
richt in politischer Hinsicht zusammenge-
setzt werden soll. Wir stellen uns nun auf
den Standpunkt, dass es die Fraktionen
sein müssen, welche Wahlvorschläge zu
unterbreiten haben. Es haben die Fraktio-
nen zu sein, welche von ihrer Warte aus
auch die persönlichen Eigenschaften und
die fachlichen Fähigkeiten der Kandidatin-
nen und Kandidaten zu prüfen haben. Wir
stellen fest, dass dies auch diesmal in opti-
maler Art und Weise getan wurde."15 

Die Gerichtskommission nahm also bei der
Vorbereitung dieser Wahlen genau die Rolle
der früheren interfraktionellen Arbeits-
gruppe wahr und ging nicht über deren
Tätigkeit hinaus. Im Unterschied zu frühe-
ren Wahlen wurden die Richterstellen zwar
ausgeschrieben, am bisherigen Wahlvorbe-
reitungsverfahren hatte sich jedoch nichts
geändert: Die Fraktionen unterbreiteten
nominelle Wahlvorschläge, die Kommission
erteilte anstelle der Arbeitsgruppe ein nihil
obstat. Die Stellenausschreibung erfolgte
tatsächlich nur "pro forma", wie dies im
Lauf der Debatte um die Gründung der
Kommission befürchtet bzw. vorausgesagt
worden war. 

5. Entwicklung zu einer aktive-
ren Rolle der Gerichtskommis-
sion

Nach den Wahlen vom Oktober 2003 zog die
Gerichtskommission ein erstes Fazit über
ihre Arbeiten. Dabei kam die Frage auf, wie
das für die Vorbereitung der Bundesrichter-
wahlen gewählte Vorgehen verfahrensmäs-
sig zu beurteilen sei. Insbesondere liess die
Kommission abklären, inwieweit ihr durch

Art. 40a Abs. 3 ParlG16 vorgegeben wird, für
alle Wahlen nominelle Wahlvorschläge zu
unterbreiten. Ein Gutachten des Bundesam-
tes für Justiz vom 6. November 200317 kam
nicht nur zum Schluss, dass die Gerichts-
kommission tatsächlich gesetzlich ver-
pflichtet sei, der Bundesversammlung eige-
ne Wahlvorschläge18 zu unterbreiten, son-
dern dass sie bei der Erarbeitung ihrer Vor-
schläge auch den Ermessensspielraum zu
nutzen habe, welcher ihr gemäss dem
Willen des Gesetzgebers zukomme. Dieser
Ermessensspielraum sei für die Gerichts-
kommission als parlamentarische Kommis-
sion per se auch ein politischer, was auch
aus der Entstehungsgeschichte der Kom-
mission hervorgehe. In die Ausarbeitung
von Wahlvorschlägen sollten deshalb neben
Argumenten der beruflichen Eignung auch
politische und gesellschaftliche Überlegun-
gen einfliessen. 
Aufgrund dieses Gutachtens schlug die
Gerichtskommission bei der Vorbereitung
der nächsten Ersatzwahl an das Bundesge-
richt in der Wintersession 2003 einen
neuen Weg ein. Da zwischen den Fraktio-
nen und auch in der Gerichtskommission
Einigkeit darüber herrschte, dass der frei
werdende Sitz der Sozialdemokratischen
Partei zustehe, lud die Kommission jene 5
Kandidaten zu einem Gespräch ein, welche
die fraktionsinterne Arbeitsgruppe der SP
zur Vorbereitung von Richterwahlen bereits
angehört und in die engere Wahl gezogen
hatte. Einen definitiven Entscheid hatte
die SP-Fraktion zu diesem Zeitpunkt aller-
dings noch nicht getroffen. Die Kommis-
sion kam zum Schluss, dass alle 5 Kandida-
ten die Anforderungen an ein Bundesrich-
teramt erfüllten und konnte sich deshalb
dem darauf erfolgenden namentlichen Vor-
schlag der SP-Fraktion anschliessen. Der
Bundesversammlung unterbreitet sie die-
ses Mal einen formellen Wahlvorschlag und
äusserte sich zur damaligen Vertretung der
Parteien am Bundesgericht. Der Kommis-
sionspräsident hielt vor der Bundesver-
sammlung fest, dass die Kommission dies
auch in Zukunft so zu tun gedenke. In der
Regel würden die Vorschläge der Gerichts-
kommission mit jenen der Fraktionen über-
einstimmen. "In Ausnahmefällen aber wird
die Gerichtskommission trotz mehrerer
Fraktionsvorschläge gleichwohl nur einen
Antrag stellen, dies dann, wenn sachlich
triftige Gründe hierfür sprechen. Wenn
immer aber verantwortbar, wird die
Gerichtskommission danach streben, sich
parteipolitisch möglichst neutral zu ver-
halten."19

Eine Session später – im Frühjahr 2004 –
stand die Ersatzwahl für einen nebenamtli-
chen Richter am Bundesgericht an. Wiede-
rum war der Anspruch der SP auf den frei
werdenden Sitz unbestritten. Bei ihren
Wahlvorbereitungen ging die Gerichtskom-
mission im Vergleich zum bisher gewählten
Verfahren noch einmal einen Schritt weiter.
Nach der Vorevaluation aller eingegange-
nen Bewerbungsdossiers lud sie 8 der ins-
gesamt 17 Bewerberinnen und Bewerber zu
einer Anhörung vor der Gesamtkommission
ein. Sie setzte die Gespräche bewusst vor
den Fraktionsanhörungen an und lud auch
Nicht-Parteimitglieder dazu ein. Im
Anschluss daran orientierte sie alle Fraktio-
nen über das Ergebnis der Anhörungen und
gab gewichtete Wahlempfehlungen ab. Sie
teilte den Fraktionen namentlich mit, wen
sie aufgrund der fachlichen und persön-
lichen Befähigung als in erster, in zweiter
und in dritter Linie zur Wahl geeignet sah
und empfahl der SP-Fraktion explizit, eine
dieser Personen zu unterstützen. Erst dar-
auf fanden in der SP-Fraktion die ersten
Anhörungen statt. Es zeigte sich, dass die
Prioritäten der Fraktion mit jenen der
Gerichtskommission übereinstimmten: Sie
unterstützte die Wahl desjenigen Kandida-
ten, den die Kommission ihr in erster Linie
empfohlen hatte. Die Gerichtskommission
verabschiedete einen entsprechenden
nominellen Wahlvorschlag und unterbreite-
te ihn der Bundesversammlung – ebenfalls
im Unterschied zum bisherigen Vorgehen –
in Form eines schriftlichen Kommissions-
berichts. 

6. Enge Zusammenarbeit mit den
Fraktionen

Gleichzeitig mit den letztgenannten Wahl-
vorbereitungen legte die Kommission fest,
auch bei zukünftigen Wahlen an das
Bundesgericht eine führende Rolle zu über-
nehmen und vor den Fraktionen aktiv zu
werden, so dass diese in Kenntnis der Emp-
fehlungen der Kommission Anhörungen
durchführen können. Ihr Urteil über die
fachliche und persönliche Eignung wird
sich die Kommission auch in Zukunft auf-
grund der Bewerbungsunterlagen und im
persönlichen Gespräch mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten bilden, ohne externe
Hilfe beizuziehen. Dies entspricht dem
Willen des Parlaments, das sich bei der
Gründung der Kommission gegen einen
fachlichen Beirat ausgesprochen hat. 
Definitive Wahlvorschläge wird die Kom-

15 Votum von Ständerat Rolf Schweiger als Präsident der Gerichtskommission vor der Vereinigten Bundesversammlung, AB 2003 N 1768.
16 Der Absatz lautet: "Die Gerichtskommission unterbreitet ihre Wahlvorschläge und Anträge auf Amtsenthebung der Vereinigten Bundesversammlung."
17 Das Gutachten wird in demnächst in der Verwaltungspraxis der Bundesbehörden publiziert (VPB 69.3).
18 Das Gutachten hält fest, dass die Zahl der Wahlvorschläge nicht mit der Zahl der offenen Stellen übereinstimmen müsse und die Kommission bewusst auch mehrere Vorschläge für eine

Stelle machen könne.
19 Votum von Ständerat Rolf Schweiger als Präsident der Gerichtskommission vor der Vereinigten Bundesversammlung, AB 2003 N 2157.
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mission wie bisher erst dann verabschie-
den, wenn ihr die Fraktionsvorschläge
bekannt sind. In der Regel wird sie nur Per-
sonen formell zur Wahl vorschlagen, wel-
che ebenfalls die volle Unterstützung einer
Fraktion geniessen. Da bei der Vergabe von
Richterämtern am Bundesgericht – im
Unterschied zu den Richterämtern am
Bundesstrafgericht – alle Fraktionen bisher
eine Parteimitgliedschaft als Vorausset-
zung für eine Nomination betrachtet haben
und seit der Gründung der Gerichtskommis-
sion keine Fraktion je eine parteilose Per-
son zur Wahl vorgeschlagen hat, ist davon
auszugehen, dass parteilich ungebundene
Bewerberinnen und Bewerber auch in
Zukunft nur bedingt Wahlchancen als
Bundesrichterinnen und Bundesrichter
haben dürften. Die Gerichtskommission
wird den Fraktionen zwar unter Umständen
parteilose Personen zur Wahl empfehlen,
sich aber einem Fraktionsentscheid nicht
widersetzen, sollte dieser zugunsten einer
anderen Person ausfallen, die der Gerichts-
kommission ebenfalls als fachlich geeignet
erscheint. Sofern mehrere Parteien einen
Anspruch auf einen frei werdenden Sitz
erheben sollten, wird sich die Gerichtskom-
mission bezüglich der Bevorzugung eines
bestimmten Kandidaten oder einer
bestimmten Kandidatin äusserste Zurück-
haltung auferlegen: "Diesfalls wird die
Gerichtskommission mehrere Wahlvorschlä-
ge unterbreiten, sofern alle Kandidatinnen
und Kandidaten bezüglich fachlicher und
persönlicher Eignung, bezüglich Sprache,
Landesteil und allenfalls Geschlecht als
geeignet erscheinen."20

Den Fraktionen der Bundesversammlung
kommt also im Prozesses der Wahlvorberei-
tungen nach wie vor eine entscheidende
Rolle zu. Für die Wahlen an das Bundesge-
richt hat die Gründung der Gerichtskom-
mission zu einer Vertiefung der fachlichen
und persönlichen Prüfung von Kandidatin-
nen und Kandidaten und dadurch auch zu
einer Professionalisierung der Wahlvorbe-
reitungen geführt, nicht aber zu einer Ent-
politisierung der Wahlen. 

20 Ebd.
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Election des juges par les Parlements: Situation
dans le canton de Fribourg
Gérard Vaucher, vice-Chancelier d'Etat de Fribourg

1. Situation actuelle

Fribourg connaît – mais plus pour très
longtemps – un double système d'élection
des juges. Actuellement seuls les juges
cantonaux et les juges administratifs, ainsi
que leurs suppléants et suppléantes, sont
élus par le Grand Conseil pour une période
de cinq ans. Ils sont rééligibles. Ces juges,
de deuxième instance, sont élus séparé-
ment sur la proposition des groupes poli-
tiques du Parlement, sans mise au concours
préalable du poste, tout en précisant que
la Commission de justice du Grand Conseil
a, dans ses compétences, celle de préparer
l'élection des juges, le cas échéant leur
réélection, et, si elle le juge utile, de don-
ner un préavis. A vrai dire, cette Commis-
sion n'a jamais donné de préavis, laissant
aux groupes politiques l'entière "responsa-
bilité" de leur choix. A noter que lors des
réélections de juges, le siège, sous l'angle
de la représentation politique, n'est jamais
remis en cause.
Quant aux autres juges professionnels ou
non professionnels (non permanents), à
savoir les présidents et juges des tribunaux
d'arrondissement, les juges d'instruction,
les juges de paix et les assesseurs des
Chambres des prud'hommes, des tribunaux
des baux à loyer, de la Chambre pénale des
mineurs, leur élection relève d'une institu-
tion, qui doit être unique en Suisse, à
savoir le Collège électoral formé du Conseil
d'Etat et du Tribunal cantonal qui siègent
ensemble. Ce Collège est présidé par le pré-
sident du Conseil d'Etat. En cas d'empêche-
ment du président du Conseil d'Etat, les
séances du Collège électoral sont présidées
par le président du Tribunal cantonal.
La procédure relative à ces élections de
première instance est résumée comme suit:
Le Service cantonal de la justice établit la
liste des fonctions judiciaires non perma-
nentes qui doivent être repourvues et
l'adresse aux préfectures. Il fait publier
dans la Feuille officielle la liste des postes
vacants en indiquant que le dossier est
déposé auprès des préfectures où il peut
être consulté et où les candidatures peu-
vent être annoncées dans un délai déter-
miné. Les candidatures sont annoncées par
écrit et portent la signature du candidat.
Les actes de candidatures sont accompa-
gnés d'un curriculum vitae comprenant
notamment l'état civil complet, la forma-
tion et l'activité professionnelle du candi-
dat. Les fonctions judiciaires permanentes

sont mises au concours conformément aux
prescriptions applicables au personnel de
l'Etat.
La préfecture transmet ensuite les candida-
tures au Service de la justice, avec son pré-
avis et ceux du président du Tribunal et, le
cas échéant, de la justice de paix concer-
nés. Le Service de la justice communique le
dossier complet des candidatures et pré-
avis aux deux corps composant le Collège
électoral, quinze jours au moins avant la
séance envisagée. En séance, le président
présente toutes les candidatures annon-
cées. Puis le Collège électoral délibère sur
ces candidatures avant de procéder aux
élections.

2. Remise en question de la 
situation actuelle

Depuis de nombreuses années, les
membres du Grand Conseil se sont penchés
régulièrement sur le mode d'élection des
juges et sur la question de leur apparte-
nance politique ou de leurs affinités poli-
tiques.
Le Grand Conseil a toujours été unanime à
admettre que ce qui doit primer, c'est la
désignation du candidat le plus capable
tant du point de vue de sa personnalité que
de sa formation professionnelle. Mais les
divergences apparaissent alors dès qu'il
s'agit de définir ce mode d'élection.
Répondant à plusieurs interventions parle-
mentaires sur ce mode d'élection, à savoir
par le Grand Conseil uniquement, par le Tri-
bunal cantonal seulement ou par le Collège
électoral, le Conseil d'Etat a toujours esti-
mé que, s'il était souhaitable d'éviter de
"politiser" ces élections, il était juste aussi
que les principales sensibilités ou courants
de pensée puissent être représentés dans
l'ordre judiciaire. Et le Gouvernement, tout
bien considéré, estimait que le système
actuel d'élection des juges de première ins-
tance n'était pas indépendant de la poli-
tique et le risque ne serait pas véritable-
ment accru si l'on confiait au Grand Conseil
le soin de désigner en tout cas tous les
magistrats professionnels du pouvoir judi-
ciaire. Un tel mode d'élection apporterait
sans doute plus de transparence et donne-
rait une justice plus équilibrée, plus ouver-
te et par conséquent meilleure.

3. Nouvelle Constitution canto-
nale

La Constituante, chargée d'élaborer un pro-
jet de nouvelle charte fondamentale – ce
qu'elle a fait de 2000 à 2004 –, a eu tout
loisir d'examiner à fond le mode d'élection
des juges, s'inspirant pour cela des nom-
breux débats du Grand Conseil sur le sujet
et sur les pratiques des autres cantons.
La solution ainsi retenue par la nouvelle
Constitution cantonale, entrée en vigueur
le 1er janvier 2005, prévoit qu'à partir du
1er janvier 2008, les membres du Pouvoir
judiciaire et ceux du Ministère public (ces
derniers actuellement nommés par le
Conseil d'Etat) seront élus par le Grand
Conseil sur préavis du Conseil de la magis-
trature, organe institué par la nouvelle
Constitution. Ce Conseil de la magistrature
sera composé d'un membre du Grand
Conseil, d'un membre du Tribunal cantonal,
d'un membre du Conseil d'Etat, d'un
membre de l'Ordre des avocats fribourgeois,
d'une ou d'un professeur ordinaire de la
Faculté de droit de l'Université de Fribourg,
d'un membre du Ministère public, d'un
membre des autorités judiciaires de pre-
mière instance et de deux autres membres.
Les membres du Conseil de la magistrature
seront élus par le Grand Conseil. Les sept
premiers cités le seront sur la proposition
de l'autorité ou du groupe de personnes
dont ils font partie; les deux autres le
seront sur la proposition du Conseil de la
magistrature. Ces personnes seront élues
pour cinq ans et ne pourront siéger au
Conseil pendant plus de deux périodes
consécutives.
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Richterwahlen aus der Optik der Wahlbehörden am
Beispiel des Kantons Luzern1
Pia Maria Brugger Kalfidis, Grossrätin Kanton Luzern

1. Einleitung

In unserem Staatssystem stehen wir im
Spannungsfeld der Gewaltenteilung zwi-
schen Legislative, Exekutive und Judikati-
ve. Der Unabhängigkeit der Gerichte, das
ist bei uns Politikern und Politikerinnen
unbestritten, kommt eine hohe Bedeutung
zu. Es gibt Entscheidungsprozesse, bei wel-
chen die Gewalten miteinander in Berüh-
rung kommen, wie z.B. bei den Richter-
wahlen. Einer grösstmöglichen Transparenz
stehen wichtige Aspekte wie die Unabhän-
gigkeit der Gerichte oder der Persönlich-
keitsschutz gegenüber. 
Im Kanton Luzern sind wir, soweit ich es
aus meiner Perspektive beurteilen kann,
mit der Qualität der Gerichtsarbeit zufrie-
den. Offenbar wurden die Richterstellen
bisher "richtig" besetzt. Wie ich eruieren
konnte, wird unser Luzerner System nicht
grundsätzlich in Frage gestellt. Niemand
unterbreitete bisher ein überzeugendes
anderes Konzept, welches das heutige
System ablösen könnte. Das heisst nun
nicht, dass wir unsere Arbeit nicht auch
hinterfragen. Dies im Wissen um die Wich-
tigkeit von Richterwahlen und ihre langfri-
stigen Auswirkungen für unseren Staat.
Zurzeit wird im Kanton Luzern an der Total-
revision der Staatsverfassung gearbeitet.
Die zuständige Verfassungskommission
äussert sich zu den richterlichen Behörden
und macht Vorschläge für das Wahlverfah-
ren. In den nachführenden Ausführungen
werde ich mich zum Verfahren bei Neuwah-
len der durch das Kantonsparlament
gewählten Richterinnen und Richter äus-
sern. 

2. Auswahl und Wahl von 
Richterinnen und Richtern

2.1 Bekanntgabe von Rücktritten
Die Wahl eines neuen Richters oder einer
neuen Richterin fängt in der Regel mit dem
Rücktritt eines bisherigen Mitglieds des
Gerichtes an. In Luzern teilt dies der/die
Zurücktretende spätestens sechs Monate
vor dem Rücktrittstermin der kantonalen
Staatskanzlei mit und ermöglicht somit die
zeitlichen Voraussetzungen, damit ein
sorgfältiges Auswahlverfahren bei der Neu-
wahl eines Richters oder einer Richterin
erfolgen kann. Weil dies ein wichtiger Fak-
tor ist, erinnert die Staatskanzlei die rich-

terlichen Behörden nach jeder Gesamter-
neuerungswahl an diese Bestimmung. Die
Fraktionsvorsitzenden werden umgehend
über Rücktritte informiert und der Rück-
tritt wird an der nächstmöglichen Session
im Kantonsparlament eröffnet.

2.2 Arbeitsablauf
Die Fraktionen haben nun Zeit, bis zur dar-
auf folgenden Session Kandidierende zu
melden. Den Fraktionen bzw. Parteien ist
es unbenommen, interne Vorselektionen
durchzuführen.
Es erfolgt ein Vorbereitungsverfahren
durch den Ausschuss Richterwahlen der für
die Richterwahlen zuständigen Kommission
Justiz und Sicherheit JSK (13 Mitglieder
seit der Verkleinerung des Grossen Rates
1999). Im Ausschuss Richterwahlen sitzt je
eine Vertretung aus allen fünf im Parlament
vertretenen politischen Parteien. Geleitet
wird der Ausschuss durch die Präsiden-
tin/den Präsidenten der JSK.
Der Ausschuss prüft die Bewerbungen und
die einzelnen Kandidaturen werden offen
miteinander besprochen. Aus Gründen der
Vertraulichkeit wird über diese Diskussio-
nen kein Protokoll geführt. Anschliessend
finden Gespräche mit den Kandidierenden
statt. Geprüft wird die Wählbarkeit der
Kandidierenden in fachlicher und charak-
terlicher Hinsicht, und es wird geklärt, ob
der Wählbarkeit etwas entgegensteht. Die
Mitglieder des Ausschusses können die
angebotenen Referenzen einholen. Der
Ausschuss führt jedoch keine weitergehen-
den eigenen Abklärungen durch. Besteht
ein Bedürfnis danach, ist dies der entspre-
chenden politischen Partei mitzuteilen,
damit diese die Abklärungen vornehmen
und dem Ausschuss das Ergebnis unterbrei-
ten kann. 
Der Ausschuss stimmt nach den Gesprä-
chen und Abklärungen über die Wählbar-
keit der Kandidierenden ab. Er äussert
jedoch keine Präferenzen. Bestehen Zwei-
fel an der fachlichen und/oder mensch-
lichen Eignung, welche die Wählbarkeit
nicht grundsätzlich verhindern, werden
entsprechende Bemerkungen angebracht.
Der Ausschuss teilt seine Stellungnahme
den zuständigen Fraktionen mit, worauf
diese definitiv nominieren. Die Verantwor-
tung für die Nomination liegt nun bei den
Fraktionen, die Wahl beim Kantonsparla-
ment, dem Luzerner Grossen Rat.

2.3 Anforderungsprofil
Im Kanton Luzern gibt es kein im Gesetz
verankertes Anforderungsprofil für die zu
wählenden Richterinnen und Richter. Wähl-
bar ist gemäss Staatsverfassung, wer in
kantonalen Angelegenheiten stimmberech-
tigt ist. Faktisch werden aber eine juristi-
sche Ausbildung und Berufserfahrung vor-
ausgesetzt. Auf Wunsch der Kommission
Justiz und Sicherheit haben die obersten
kantonalen Gerichte im Jahr 2001 ein
Anforderungsprofil erstellt. Dieses wird bei
der Vorbereitung der Richterwahlen beige-
zogen. 
Es äussert sich zu:
Fachkompetenz: Juristische Ausbildung,
Berufs- und Praxiserfahrung, Spezialkennt-
nisse
Persönlichen Voraussetzungen / Sozialkom-
petenz: Integrität/Unbestechlichkeit,
Menschenkenntnis, Verlässlichkeit und Ver-
schwiegenheit, Teamfähigkeit und Loya-
lität, Führungskompetenz im Hinblick auf
Präsidialfunktionen
Leistungsfähigkeit / Leistungsbereitschaft:
Entscheidfreudigkeit, effiziente Arbeits-
weise, analytisches und methodisches
Denkvermögen, Verhandlungsgeschick,
grosser Belastbarkeit, zeitliche Flexibilität
(speziell bei Hauptämtern)

2.4 Rolle der Parteien
Die Staatsverfassung des Kantons Luzern
regelt, dass bei der Bestellung der Gerich-
te und anderen Behörden auf die Vertre-
tung der politischen Parteien angemessen
Rücksicht zu nehmen ist. Es besteht also
ein sogenannter "Schlüssel", welcher die
Anzahl Sitze in den Gerichten regelt. 
Die Fraktionen bzw. die zuständigen Par-
teien suchen in ihren Reihen Kandidieren-
de und tragen somit eine grosse Verant-
wortung bei der Auswahl von Personen,
welche ins höchste Richteramt gewählt
werden. In der Regel werden die Juristin-
nen und Juristen innerhalb der Partei
angeschrieben, damit sich Interessierte
bewerben können. Es wird in Zusammenar-
beit mit der Fraktionsleitung eine Selek-
tion vorgenommen, bevor die Bewerbun-
gen an den Ausschuss Richterwahlen
weitergeleitet werden. 
Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidieren-
den sind in der Regel eingeladen, sich an
den Fraktionssitzungen der Parteien zu prä-
sentieren. Es kann durchaus vorkommen,
dass eine Fraktion nicht berücksichtigt

1 Referat gehalten an einer Tagung vom 7. November 2003 in Luzern
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wird, weil ihr Kandidat oder ihre Kandida-
tin nicht überzeugt oder eine Gegenkandi-
datur aus einer anderen Fraktion besser
überzeugt. Der Grosse Rat wählt die Rich-
terinnen und Richter. Bei mehreren Bewer-
bungen für dieselbe Richterstelle entschei-
det der Grosse Rat. 

3. Verbesserungsmöglichkeiten

Das Luzerner System wird nicht grundsätz-
lich in Frage gestellt. Es gibt aber Optimie-
rungsmöglichkeiten. Dies zeigen auch die
Vorschläge der Verfassungskommission,
welche die Totalrevision der Staatsverfas-
sung vorbereitet. Diese schlägt vor,
• die Neu- und Wiederwahl alle sechs

Jahre durchzuführen (bisher alle vier),
um damit die richterliche Unabhängig-
keit zu stärken (dies in Anlehnung an
die neue Bundesverfassung von 1999).
Im Ausland werden richterliche Behör-
den häufig sogar auf Lebenszeit gewählt 

• die Wahl aller Richter durch das Kanton-
sparlament vorzunehmen (auch die
Amtsrichter, welche heute dezentral in
den Ämtern durch Volkswahl bestimmt
werden)

• keine Abberufung aus dem Richteramt in
einem Verfassungsartikel festzulegen
(Angst vor möglichen politischen Manö-
vern gegen unliebsame Richter)

Auch die Verfassungskommission schlägt
keinen grundlegenden Systemwechsel vor,
was mich wieder an den Anfang meiner
Ausführungen anknüpfen lässt, dass das
heutige System grundsätzlich akzeptiert
wird. Zu diskutieren wäre auf Gesetzesebe-
ne auch ein gesetzlich umschriebenes
Anforderungsprofil für Bewerberinnen und
Bewerber. 
Die sorgfältige Auswahl und Wahl unserer
richterlichen Behörden ist sicher ein sehr
wichtiger Aspekt für die langfristige Qua-
lität an unseren Gerichten. Aufgrund unse-
res politischen Wahlsystems sind die Par-
teien stark gefordert, die best möglichen
Vorentscheide zu treffen. Nur dann ist es
möglich, dass die nachfolgenden Gremien
(Ausschuss Richterwahlen, Fraktionen,
Kantonsparlament) eine gute Grundlage für
die Wahlen erhalten. 
Wichtig scheint mir aber auch, dass an den
Gerichten selbst Qualitätssicherungen
stattfinden. Ich denke insbesondere an
eine gute menschliche, organisatorische
und fachliche Gerichtsführung, an Weiter-
bildungsmöglichkeiten und sinnvolle Qua-
lifikationsinstrumente. Mein Eindruck ist,
dass man sich bei den Gerichten mit diesen
Fragen teilweise schwer tut oder Innova-
tionen zu wenig kommuniziert. Dies häufig
mit dem Hinweis der richterlichen Unab-
hängigkeit. 

Ich bin jedoch überzeugt, dass dies zum
sinnvollen Dialog zwischen Politik und
Gerichten beitragen würde. Diesen Dialog
braucht es, damit die Politik ihrerseits ihre
Arbeit verbessern kann.
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Le Grand Conseil vaudois s'émancipe: 
Il dispose de son propre service parlementaire!

Le 1er septembre 2004 est entrée en
vigueur une modification partielle de la Loi
sur le Grand Conseil vaudois (ci-après LGC),
qui institue le Secrétariat général du Grand
Conseil vaudois au rang de service indé-
pendant.
La Constitution du 14 avril 2003 est claire,
puisque son article 98 dispose: "Le Grand
Conseil dispose de services qui lui sont
propres. Il peut faire appel aux services de
l'administration cantonale."
La modification partielle de la LGC a rapi-
dement été mise en œuvre et confère au
nouveau service (qui était jusqu'alors un
office de la Chancellerie d'Etat) l'indépen-
dance voulue par les constituants:
L'art. 30 LGC indique explicitement que le
Secrétariat général du Grand Conseil (ci-
après SGC) "est un service indépendant des
départements et soumis au Président et au
Bureau du Grand Conseil. Il est régi par les
règles applicables aux services de l'adminis-
tration, en particulier en matière de person-
nel, en matières financière et comptable et
en matière informatique, sous réserve des
dispositions contenues dans la présente loi."
Parmi les missions et tâches du service (art
31 LGC), les aspects logistiques et opéra-
tionnels, qui étaient déjà illustrés dans la
loi du 3 février 1998 sont renforcés par la
mention de l'appui stratégique, nouvelle
mission du service. Cela se justifie par la
complexité croissante des problèmes liés à
la direction du Grand Conseil; ces dernières
années, une série de dispositions légales
qui étaient restées lettre morte jusqu'alors
ont dû être utilisées, notamment pour
– autoriser ou refuser des ouvertures d'en-

quêtes pénales à l'égard de magistrats
(de l'ordre judiciaire ou exécutif);

– répondre à de nombreux quérulents, qui
ont, par exemple, demandé la constitu-
tion de tribunaux neutres parce qu'ils
contestent la compétence de la justice
vaudoise;

– contester plusieurs décrets du Grand
Conseil devant le Tribunal fédéral
(recours de droit public); il s'agit non
seulement des décrets sur les mesures
d'assainissement (arrêt de la 1ère Cour de
droit public du Tribunal fédéral dans la
cause Feller et consorts c/Grand Conseil,
1P.572/2004), mais aussi de législations
adoptées par le Parlement vaudois;

– donner suite à la dénonciation de juges
au Tribunal administratif ont été dénon-
cés, le Bureau du Grand Conseil étant
l'organe qui doit décider d'ouvrir ou non
une enquête disciplinaire;

Au surplus, le développement quasi-expon-
nentiel du droit intercantonal au niveau
parlementaire exige de développer des
compétences techniques spécifiques, afin
de maîtriser ce domaine nouveau, appelé à
se développer avec la mise en œuvre de la
nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons, qui entraînera la
création d'organes intercantonaux dans les
9 domaines de tâches mentionnés à l'art.
48a nouveau de la Constitution fédérale.
Dans tous ces domaines, le Grand Conseil a
besoin, outre l'appui technique de son ser-
vice, d'une vision que l'on peut qualifier de
stratégique: prendre des décisions dans des
domaines complexes et sensibles, com-
prendre l'évolution des institutions et de la
répartition des charges entre Confédéra-
tion et cantons sont nécessaires pour sai-
sir l'évolution générale d'un parlement, de
ses compétences et… des limites de ses
compétences!
Une autre disposition nouvelle assure une
nécessaire collaboration avec les autres
services de l'administration: l'art. 32 LGC
précise en effet que "les services de l'admi-
nistration apportent leur appui au Secréta-
riat général du Grand Conseil dans l'accom-
plissement de sa mission."
Si toutes les dispositions ci-dessus n'ont
fait l'objet d'aucune contestation de fond
au Grand Conseil (tant en commission
qu'en plénum), les aspects budgétaires ont
en revanche été discutés (art. 39 LGC) ; en
effet, il est prévu que le budget soit élabo-
ré par le SGC, en collaboration avec la
Chancellerie et avec la comptabilité du
Département des Institutions et Relations
Extérieures (DIRE). C'est ensuite le Bureau
du Grand Conseil qui adopte le projet de
budget, le Conseil d'Etat n'étant qu'informé
de ce projet; les discussions ont porté sur
cette "limitation" des droits du Conseil 
d'Etat par rapport à la situation antérieure,
mais ont finalement abouti à ce que, avec
une majorité assez nette, le Grand Conseil
accepte l'autonomie que la Constitution lui
confère.
En tout état de cause, on constate que le
Canton de Vaud a, par sa Constitution, ren-
forcé les droits de son parlement; l'affer-
missement de ces droits passe notamment
par l'indépendance du service qui lui est
rattaché, ce qui apparaît pertinent et
conforme à la séparation des pouvoirs. Le
soussigné se permet d'ajouter qu'il consi-
dère cette évolution comme d'autant plus
nécessaire que, parallèlement, la Constitu-
tion a prévu que, dès l'entrée en fonction

des prochaines autorités cantonales, le
Conseil d'Etat sera doté d'un président pour
la durée de la législature, ainsi que d'un
département présidentiel. L'équilibre
auquel on doit tendre entre le législatif et
l'exécutif commande dès lors que le Bureau
du Grand Conseil (organe politique) et le
Secrétariat général (organe administratif)
soient eux aussi renforcés.

Olivier Rapin
Secrétaire général adjoint du Grand Conseil
vaudois
E-mail: olivier.rapin@chancellerie.vd.ch
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Neue Geschäftsordnung für den Grossen Landrat der
Landschaft Davos Gemeinde (Werkstattbericht)1

Am 1. Januar 2005 trat die neue
Geschäftsordnung für den Grossen Land-
rat, das Gemeindeparlament, in Kraft.
Dies soll Anlass sein für eine Art Werk-
stattbericht über den Werdegang dieser
Geschäftsordnung mit einer kurzen Dar-
stellung desselben und Beiträgen von
drei Parlamentsmitgliedern, die an der
Erarbeitung der neuen Geschäftsordnung
direkt beteiligt waren. Zur Abrundung
werden einige Neuerungen in der neuen
Geschäftsordnung kurz gewürdigt.

1. Veranlassung und Durchführung 

Die Geschäftsordnung des Grossen Landra-
tes stammt aus dem Jahre 1988 und trat am
1. September 1989 in Kraft, der Termin als
der Grosse Landrat als selbständiges Parla-
ment2 entstand. In den letzten Jahren wur-
den verschiedene Reformen bei den Davoser
Behörden, vor allem auch beim Parlament,
umgesetzt. So wurden in einem ersten
Schritt die Finanzkompetenzen des Parla-
ments massiv erhöht und die Geschäftsprü-
fungskommission als parlamentarische
Kommission institutionalisiert.
Im November 2003 haben die Davoser
Stimmbürger und -bürgerinnen eine umfas-
sende Reform der Behördenstrukturen
angenommen, welche verschiedenste zum
Teil grosse Veränderungen brachten: Amts-
zeitbeschränkung, Offenlegung der Inter-
essenbindungen, konsequente Gewalten-
teilung, Verlängerung der Amtsdauer auf
vier Jahre.3
Damit waren die Grundlagen für die Reform
der Geschäftsordnung des Grossen Landra-
tes geschaffen. Eine Arbeitsgruppe
zusammengesetzt aus der damals aktiven
Landratspräsidentin und ehemaligen Land-
ratspräsidenten erstellte im Frühling 2004
zusammen mit dem Landschreiber, der auch
Sekretär des Parlaments ist, einen ersten
Entwurf. Die neue Geschäftsordnung des
Grossen Rates des Kantons Graubünden
wurde dabei zum Vergleich herangezogen.
Der Entwurf der Arbeitsgruppe, wie er vom
Kleinen Landrat dem Gemeindeparlament
zur Beratung unterbreitet wurde, wurde
von einer parlamentarischen Vorberatungs-
kommission vorberaten und im Plenum im
Juli 2004 beschlossen. Am 1. Januar 2005,

dem Beginn der neuen, erstmals vierjähri-
gen Amtsdauer trat die neue Geschäftsord-
nung4 für den Grossen Landrat der Land-
schaft Davos in Kraft.

2. Beiträge von drei Parlaments-
mitgliedern zur neuen Geschäfts-
ordnung

Beitrag Reto Flütsch, Mitglied des Grossen
Landrates von 1992 – 2004,  Landratsprä-
sident 2001/2002, Präsident der Arbeits-
gruppe "Neue Geschäftsordnung" und der
parlamentarischen Vorberatungskommission:

"In Davos wurden in den letzten Jahren die
Strukturen der Gemeinde in einzelnen Pro-
jektschritten der heutigen Zeit angepasst,
d.h. ziemlich stark erneuert, so z.B. die
Finanzkompetenzen, jene der Schulen, usw..
Diese erneuerten Strukturen sollten in den
kommenden Jahren eine gute und zeitge-
mässe Führung der Gemeinde ermöglichen.
Das letzte Projekt war die Anpassung der
Behördenstrukturen und dazu gehört auch
die Geschäftsordnung des Grossen Landra-
tes, d.h. unseres Gemeindeparlamentes.
Für die Ausarbeitung der neuen Geschäfts-
ordnung wurde eine Arbeitsgruppe von ehe-
maligen Ratspräsidenten und dem erfahre-
nen Ratsschreiber eingesetzt. Die vorher
erwähnte teilrevidierte Verfassung der
Gemeinde und die Geschäftsordnung des
kantonalen Parlamentes setzten dabei die
Leitlinien. Die neue Geschäftsordnung zeigt
nun die parlamentarischen Möglichkeiten
und Kompetenzen klar und gut verständlich
auf. Wichtige Bereiche sind dabei die parla-
mentarischen Kommissionen und die parla-
mentarischen Vorstösse. Neben Motion,
Postulat und Interpellation wurde neu die
Kleine Anfrage eingeführt. Die Kleine Anfra-
ge wird ausschliesslich in einem schrift-
lichen Verfahren zwischen dem Parlamenta-
rier und der Exekutive abgewickelt, ohne
dass sie an eine Parlamentssitzung gebun-
den ist. Damit wird die Exekutive gezwun-
gen, innert eines Monats öffentlich Stellung
zu beziehen. Neu bei den parlamentarischen
Vorstössen ist auch, dass sie alle bis am Vor-
abend einer Sitzung eingereicht werden
müssen, um an der Sitzung als aufgenom-
men erwähnt zu werden. Damit möchte man

das Mitunterzeichnen von Vorstössen gerade
vor oder sogar während einer Sitzung mög-
lichst verhindern. 
Übersichtlicher ist die Geschäftsordnung
durch eine neue Gliederung geworden und
kann dem Parlament somit als hilfreiches
Arbeitsinstrument für die nächsten Jahre
dienen."

Beitrag Urs Hoffmann, Mitglied des Gros-
sen Landrates seit 1998,  Landratspräsi-
dent 2003/2004; Er leitete die Beratung
der neuen Geschäftsordnung im Rat.

"Als amtierender Landratspräsident kam ich
nicht mehr "in den Genuss" der neuen Ge-
schäftsordnung des Grossen Landrates der
Landschaft Davos, da meine Amtszeit Ende
2004 zu Ende ging. In der vergangenen
Amtsperiode wurden die Strukturen unserer
Gemeinde überarbeitet und an verschiede-
nen Orten Reformen durchgeführt. So lag es
also auf der Hand, auch die Geschäftsord-
nung des Grossen Landrates der Landschaft
Davos zu überarbeiten, um Klarheit und
Transparenz zu schaffen. 
Nebst klaren Abläufen, welche vor allem dem
Landratspräsidenten und den Parlaments-
mitgliedern ihre Arbeit vereinfachen, wurden
auch "funktionale" Punkte definiert und der
Zeit angepasst. So ist das Ratsbüro um den
Vizepräsidenten erweitert worden. Ebenfalls
wurde das Vizepräsidium um die Funktion
des Stimmenzählers erweitert. Die Art und
Weise der Protokollführung wurde ebenfalls
der Zeit angepasst, sie erfolgt nun digital mit
Verbalix, dem Programm der eidg. Räte. Klar-
heit und Transparenz wird auch das Offenle-
gen der Interessenbindungen der Landrätin-
nen und Landräte mit sich bringen.
Dies alles Punkte, welche nicht nur den
Ratsbetrieb neu strukturieren, sondern auch
für den Stimmbürger klare Verbesserungen
mit sich bringen. 
Ebenfalls neu definiert wurde das Vorgehen
bei parlamentarischen Vorstössen. Grösste
Neuerung hier ist, dass diese bereits am Vor-
abend eingereicht sein müssen. Dadurch sol-
len kurzfristige Vorstösse verhindert werden,
was die "Qualität" dieser im Allgemeinen
steigern soll. Ebenfalls wurde auch die "Klei-
ne Anfrage" als neues Instrument der Parla-
mentarier eingeführt. 

1 Der Verfasser dankt Karl Mattle, Landschreiber bis Ende 2004, für ergänzende Hinweise zu diesem Beitrag.
2 Siehe Beitrag "Der Grossen Landrat der Landschaft Davos Gemeinde – Abriss der Geschichte des Gemeindeparlaments der grössten Stadt in den Alpen" in Parlament 3/01 S. 24ff.
3 Siehe Beitrag "Strukturreform für die Davoser Behörden, insbesondere die Veränderungen beim Grossen Landrat" in Parlament 1/04 S. 17.
4 Der Text der Geschäftsordnung und die Botschaft an den Grossen Landrat können beim Verfasser bezogen werden; Die Geschäftsordnung wird ca. ab Ende März 05 auch auf der Homepage

der Gemeinde (www.gemeinde-davos.ch) abzurufen sein.
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Ich bin überzeugt, dass dem Rat eine zeit-
gemässe, einfachere Geschäftsordnung zur
Verfügung steht und die Arbeit der Landräte
übersichtlich gemacht wird. Schliesslich ist
man ja als Gemeindeparlamentarier ein
"Feierabendpolitiker", welchem hiermit ein
übersichtlicherer und damit nützlicher Leit-
faden zur Verfügung steht."

Beitrag Hans Laely, Mitglied des Grossen
Landrates von 1992 – 2004,  Landratsprä-
sident 1996/1997, Mitglied der Arbeits-
gruppe für die neue Geschäftsordnung.

"Ein ganz klein wenig freue ich mich, einer
jener Landräte gewesen zu sein, die den
Davoser Ratsbetrieb noch in der historischen
Grossen Stube im Davoser Rathaus erleben
oder sogar leiten durften. Mit dem Umzug in
den neuen, modernen Ratssaal vor wenigen
Jahren verbesserten sich wohl die Möglich-
keiten, Sachverhalte und Projekte vielfälti-
ger, elektronischer, bunter (und manchmal
auch ermüdender) zu präsentieren und in
wortwörtlich besseres Licht zu stellen, die
Leitplanken für den Ratsbetrieb blieben aber
die alten. Gerade diese Leitplanken in Form
von Gesetzen und Ordnungen sind aber sehr
wichtig, regeln sie doch unser Zusammenle-
ben und unsere Zusammenarbeit. 
Mit der Verabschiedung der neuen
Geschäftsordnung für den Grossen Landrat
ist nun die Grundlage geschaffen worden,
das parlamentarische Arbeiten und
besonders die Sitzungsabläufe zu optimie-
ren. Zwei Beispiele verdeutlichen dies.
Ein konkretes (Staatskunde-) Beispiel: Eini-
ge Male geriet in den vergangenen Jahren
das Abstimmen beim Vorliegen von mehre-
ren Hauptanträgen oder Änderungsanträgen
zu einer schwierigen Wegsuche für das Land-
ratspräsidium. Mit den neuen Leitplanken
wird das Vorgehen bei Abstimmungen nun
eindeutig beschrieben: "Untergeordnete
Änderungsanträge werden vor Änderungsan-
trägen und diese vor den Hauptanträgen
bereinigt. Falls mehr als zwei gleich geord-
nete Hauptanträge vorliegen, können sie
nebeneinander zur Abstimmung gebracht
werden. In diesem Fall steht jedem Mitglied
nur das Recht zu, für einen dieser Anträge
zu stimmen."
Alles klar! – und transparent: Beim Eintritt
in den Grossen Landrat, den Kleinen Landrat
oder den Schulrat müssen fortan Interes-
sensbindungen offen gelegt werden. Auch
dieses zweite Beispiel zeigt, dass das Errei-
chen von Klarheit und Transparenz oberstes
Ziel dieser gelungenen Neufassung der
Geschäftsordnung gewesen ist."

3. Schlussbemerkungen

Die vorstehenden drei Berichte von lang-
jährigen, erfahrenen Gemeindeparlamenta-
riern zeigen auf, mit welchen Zielsetzun-
gen die neue Geschäftsordnung erstellt
wurde: Transparenz, Klarheit in Aufbau und
Handhabung sowie effektiver Leitfaden für
die Debatten zu sein. Und man darf wohl
auch feststellen, dass diese Ziele erreicht
wurden.
Gerade mit dem Instrument der "Kleinen
Anfrage" (Art. 37 und 41 der Geschäftsord-
nung) wurde ein Instrument, in Anlehnung
an die Geschäftsordnung des Grossen Rates
des Kantons Graubünden5, geschaffen, wel-
ches dem Parlamentarier ermöglicht, rasch
und doch mit der Kraft eines parlamentari-
schen Mittels Auskunft zu verlangen. Die
Beantwortung erfolgt direkt und ausserhalb
der parlamentarischen Traktandenliste,
womit der Ratsbetrieb nicht belastet wird.
Um die Qualität der Parlamentarischen Vor-
stösse zu verbessern, wie dies auch die
Beiträge der drei Parlamentarier betonen,
wurde festgelegt, dass diese spätestens am
Vorabend der Sitzung beim Ratsbüro einge-
gangen sein müssen (Art. 38 der
Geschäftsordnung). Das Stadtparlament
von Zug6 kennt diese Regelung ebenfalls.
Damit soll denn Parlamentariern die Mög-
lichkeit gegeben werden, ihre Vorstösse
längerfristig vorzubereiten, und es soll
auch das fast gefälligkeitsmässige Unter-
zeichnen der Vorstösse vor der Sitzung
unterbunden werden.
Alles in allem darf, wenn auch noch die
grossen Erfahrungen fehlen, die Geschäfts-
ordnung als gelungenes Werk bezeichnet
werden. Wie auch überall sonst, kann man
zwar mit Normen, also auch mit einer
Geschäftsordnung, die Strukturen und
Abläufe optimal vorbereiten, die Umset-
zung und die Anwendung werden von Men-
schen vorgenommen. Da ist jeder Par-
lamentarier generell und vor allem der Prä-
sident des Grossen Landrates im speziellen
bei jeder Sitzung gefordert und verpflichtet.

Stephan Staub
Rechtskonsulent der Landschaft Davos
Gemeinde
E-mail: stephan.staub@davos.gr.ch

5 Geschäftsordnung des Grossen Rates GR, Art. 75 BR 170.140
6 vgl. H. Hagmann / F. Horber, Die Geschäftsordnung im Parlament – kommentiert am Beispiel des Zuger Stadtparlaments, Zürich 1998; S. 95ff. § 42 Behandlung von Motionen und Postula-

ten.
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Thun: Vorschläge für neues Wahlsystem und Ent-
schädigungen des Gemeinderates (=Exekutive)

Eine Spezialkommission des Thuner
Stadtparlamentes hat ihre Beratungen
über ein neues Wahlsystem und die Ent-
schädigungen des Gemeinderates abge-
schlossen und die Vorlagen aufgrund der
Vernehmlassungseingaben bereinigt.
Der Gemeinderat nimmt nun davon
Kenntnis. Der Stadtrat wird sich voraus-
sichtlich am 12. Mai damit befassen, die
Volksabstimmung ist für den 25. Sep-
tember 2005 vorgesehen.

Die stadträtliche Spezialkommission legt
dem Thuner Parlament ihren Bericht über
die Umsetzung der beiden Motionen 6/03
und 7/03 vom 12. Dezember 2003 vor. Sie
schlägt ihm vor, die Stadtverfassung zu
revidieren, ein neues Reglement über die
Leistungen an die Mitglieder des Gemein-
derates zu erlassen sowie das Geschäfts-
reglement des Stadtrates zu revidieren.
Dabei geht es im Wesentlichen um fünf
Vorschläge:
• Der Gemeinderat besteht aus fünf Mit-

gliedern mit unterschiedlichen Pensen,
und nicht mehr aus drei Haupt- und zwei
Nebenamtlichen.

• Der Gemeinderat verteilt das vom Stad-
trat bestimmte Gesamtpensum frei auf
seine Mitglieder. Nur wenn er sich nicht
einigt, kommt der Stadtrat zum Zug.
Und dafür gibt es präzise Vorgaben in
einem Reglement.

• Statt im Majorzverfahren mit Minderhei-
tenschutz soll auch der Gemeinderat neu
nach Nationalratsproporz gewählt wer-
den.

• Die Regelung der Entschädigungen wird
angepasst und gleichzeitig erheblich
vereinfacht. Statt Mandatsabgaben wird
bei Doppelmandaten künftig das Pen-
sum reduziert.

• Und schliesslich schlägt die Kommission
vor, die Sachkommissionen zu vergrös-
sern und die Kontroll- und Planungs-
kommission (KPK) durch eine Budget-
und Rechnungskommission zu ersetzen.

Wahlsystem und Zusammensetzung des
Gemeinderates sowie der Grundsatz der
Änderung bei den ständigen Kommissionen
müssen den Stimmberechtigten obligato-
risch vorgelegt werden, die übrigen Vor-
schläge (Entschädigungen und stadträt-
liche Kommissionen) unterstehen dem
fakultativen Referendum.

Ergebnis der Vernehmlassung

Alle Parteien haben die Gelegenheit
benützt und bis 31. Januar 2005 ihre
zustimmenden und kritischen Bemerkun-
gen eingereicht. Das Ergebnis lässt sich mit
den Worten "für gut befunden" zusammen-
fassen. Im Einzelnen wurden folgende
Anregungen eingebracht oder Anträge
gestellt:
• Die Kommission lehnt die Forderung der

SP ab, das Pensum aller Gemeinderats-
mitglieder auf 70% und mehr anzuhe-
ben. Im Moment gehe man von der heu-
tigen Situation aus und wolle weder das
Gesamtpensum erhöhen noch eine
andere Verteilung anstreben, schliesse
es aber für die Zukunft auch nicht aus.
Doch dürfe die Stadtverwaltung nicht
wegen individueller Bedürfnisse einzel-
ner Ratsmitglieder dauernd "auf den
Kopf gestellt" werden.

• Die Kommission tritt auf die Forderung
der Grünen Freien Liste (GFL) nicht ein,
neben dem Proporz auch eine Majorzva-
riante auszuarbeiten. Der vorgeschlage-
ne Proporz weist gegenüber dem Majorz
mit ausgebautem Minderheitenschutz
klare Vorteile auf. Die GFL ist die einzi-
ge Partei, die mit dem Wechsel zum Pro-
porz nicht einverstanden ist.

• Auch auf die zweite Forderung der GFL
nach einem anderen Verfahren der
Direktionsbildung und Pensenverteilung
tritt die Kommission nicht ein. Sie
schlägt nach ausführlichen Diskussio-
nen ein optimales Verfahren vor, insbe-
sondere ist der Mehrheitsentscheid des
Gemeinderates (statt Einstimmigkeit)
ungeeignet, weil die politische Minder-
heit so der Mehrheit ausgeliefert ist.

• Hingegen nimmt die Kommission den
Vorschlag der SP auf, auf die maximale
Lohnfortzahlung bis zu 18 Monaten zu
verzichten. Mit der neuen Stufe (bis
längstens 9 Monate) sieht sie nun eine
Zwischenstufe zwischen max. 6 resp. bis
12 Monate vor. Eine untere Limite von
60 Lebensjahren zur Berechtigung für
die zeitlich unbeschränkte Lohnfortzah-
lung (d.h. bis zur ordentlichen Pensio-
nierung) lehnt sie dagegen als sachlich
falsche Verschlechterung ab.

Weiteres Vorgehen

Die Vorlage geht nun an den Gemeinderat,
der davon Kenntnis nimmt, damit sie dem
Stadtrat für dessen Sitzung vom 12. Mai
2005 vorgelegt werden kann. Wird eine
zweite Lesung nötig, kann diese in jedem
Fall vor den Sommerferien stattfinden, so
dass einer Volksabstimmung vom 25. Sep-
tember 2005 nichts entgegen steht..

Die nächsten Gesamterneuerungswahlen
finden in Thun am 26. November 2006
statt.

Christian Meier
Controller, Rathaus Thun
E-mail: christian.meier@thun.ch
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